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an diesem Sonntag, dem 8. März 2026, 
sind Sie zur Wahl des 18. Landtags von 
Baden-Württemberg aufgerufen. An die-
sem Tag haben Sie das Wort und können 
mit Ihren Stimmen über die Zusammenset-
zung des Gremiums entscheiden.

Bei dieser Wahl gibt es zwei Neuerun-
gen: Im Gegensatz zu den bisherigen 
Landtagswahlen haben Wählerinnen und 
Wähler nicht mehr nur eine, sondern zwei 
Stimmen. Eine Stimme – und zwar die so-
genannte Erststimme – kann für einen 
Kreiswahlvorschlag vergeben werden, 
mit dem sich Bewerberinnen und Bewer-
ber einer Partei oder Einzelbewerberin-
nen und -bewerber im Wahlkreis um ein 
Direktmandat bewerben. Eine weitere 
Stimme – nämlich die Zweitstimme – kann 
für die Landesliste einer Partei vergeben 
werden.

Mit der Erststimme wird also eine Abge-
ordnete bzw. ein Abgeordneter im Wahl-
kreis persönlich gewählt – das Direktman-
dat erhält, wer die meisten Stimmen 
erreicht hat. Die Zweitstimme bestimmt die 
Verteilung der Sitze insgesamt auf die 
einzelnen Parteien. Gewählt werden min-
destens 120 Abgeordnete. 

Davon werden 70 Direktmandate durch 
Mehrheitswahl in den 70 Wahlkreisen im 
Land vergeben, die übrigen Sitze werden 
über Landeslisten vergeben. Es sind Lan-
deslisten für 21 Parteien zugelassen.

Neu ist diesmal auch das Wahlalter, das 
von 18 auf 16 Jahre herabgesetzt wurde. 
Der Anteil der erstmals Wahlberechtigten 
beträgt damit landesweit rund 8,4 Pro-
zent aller Wahlberechtigten, so das Sta-
tistische Landesamt.

Landesweit sind rund 7,7 Mio. Menschen, 
davon über 235.000 Wählerinnen und 
Wähler im Ostalbkreis, berechtigt, für die 
nächsten fünf Jahre über die Zusammen-
setzung des Landtags zu entscheiden. Bei 
der letzten Landtagswahl 2021 lag die 
Wahlbeteiligung im Ostalbkreis bei rund 
64 Prozent und damit etwas über dem 
Landesdurchschnitt, im Jahr 2016 mach-
ten mit 71 Prozent deutlich mehr Berech-
tigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Als Landrat und in Funktion als Kreiswahl-
leiter sowie als Bürgermeister der Ge-
meinde Essingen bitten wir Sie deshalb, 
auch dieses Mal von Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen und Ihre beiden 
Stimmen zu nutzen.

Gemeinsamer Wahlaufruf von Landrat 
sowie Kreiswahlleiter Dr. Joachim Bläse 
und Bürgermeister Wolfgang Hofer 
zur Landtagswahl 2026

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Dr. Joachim Bläse Wolfgang Hofer
Landrat und Kreiswahlleiter Bürgermeister Gemeinde Essingen
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Für wen?  für Kinder ab 7 Jahren, die gerne draußen sind 
und sich für Tiere, Pfl anzen und unsere Um-
welt interessieren geleitet von Verena Gem-
perlein, Conny und David Gräter, Vera Lipp 
und Petra Lipp, Sabrina Miske und Simon 
Schnotz von der Naturschutzgruppe Essingen

Wann?  Samstag, 14.03.2026 von 10 bis 12 Uhr
 Weitere Informati onen (zum Treff punkt und 

was mitgebracht werden sollte) gibt es wie 
immer kurz vorher per E-Mail an diejenigen, 
die sich angemeldet haben!

Anmeldung:  bis ca. eine Woche vorher per E-Mail mit 
Name, Alter und Telefonnummer an 

 Naturschutzwichtel@gmail.com
 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Die Nina-Simone-StoryDie Nina-Simone-Story

Kulturinitiative
Schloss-Scheune Essingen
präsentiertpräsentiert

Fola Dada und Band
Samstag, 14. März 2026, 20.00 Uhr

Feeling good? Nina Simone – ihre Musik, ihr Leben, ihre Zeit. 
Sie träumte davon, einmal die erste schwarze klassische Pia-
nistin Amerikas zu sein. Ihre Musik machte sie zur Stimme der 
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, zur legendären Diva 
des Jazz. Sie begann in kleinen Clubs zu spielen, um ihren Le-
bensunterhalt zu verdienen. Von dort aus eroberte sie die Welt.
Doch an dieser und sich selbst verzweifelte sie auch. Fola Dada, 
Kontrabassist Florian Dohrmann, die Band aus Ulf Kleiner, Felix 
Schrack und Christoph Neuhaus, Erzählerin und Moderatorin 
Katharina Eickhoff (SWR2) werfen ein Schlaglicht auf die Geschich-
te von Nina Simone. Songs, Bilder, Filmausschnitte und Texte 
machen das Leben dieser außergewöhnlichen Künstlerin lebendig.
„Ich, in meiner Freiheit und meinem Glücklichsein, also in einer 
absolut luxuriösen Ausgangsposition, verstand, wie stark Kunst 
sein kann, wenn man für etwas brennt, lebt, kämpft. Ich spürte 
mein Frausein und mein Schwarzsein und ich wusste, wie an-
ders ich als Fola Dada tatsächlich war. Dieser Abend ist eine 
Verbeugung an Nina.“ (Fola Dada)
Eintritt: Vorverkauf 22,00 EUR, Abendkasse 24,00 EUR
Ermäßigte Karten erhältlich
Vorverkauf in Essingen:
• Getränke-Markt Karl Meyer, Bahnhofstraße 77, Tel. 07365/5240
• Blumenstüble Doris, Heerweg 6, Tel. 07365/1488
• Vielfalt Café – Weinhaus, Schulstraße 18, Tel. 07365/4172433

Für das leibliche Wohl sorgt die Klasse 7 der Parkschule Essingen 
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Fertigstellung des Bildungszentrums ,,Parkschule‘‘
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Mit der feierlichen Eröffnung des Neubaus der Parkschule 
und der Musikschule beginnt ein neuer Abschnitt der Schul-
geschichte der Gemeinde Essingen.
Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, Kirche, Schule, 
Musikschule, Vereinen sowie Eltern und Schüler nahmen an 
der Veranstaltung teil, um den Neubau an die Parkschule zu 
eröffnen. Die Bauzeit erstreckte sich von April 2024 bis zur 
Fertigstellung im Mai 2026 (einschließlich der Außenanla-
gen). Der Neubau umfasst eine Kubatur von rund 1.469 m3, 
was einer Nutzfläche von etwa 860 m2 entspricht. Am Bau 
waren knapp 40 Firmen aus der Region beteiligt. Begleitet 
wurde das Projekt von sehr verlässlichen und engagierten 
Planungsbüros, federführend von Architekt Herr Mathis Trös-
ter, ACT. Die modernen Räume bieten ideale Bedingungen 
für Unterricht, Musizieren und gemeinschaftliche Aktivitäten 
in der gemeinsam genutzten Aula.
Bereits vor dem offiziellen Eröffnungsakt hatten die Gäste 
Gelegenheit, die neuen Räume der Parkschule und der Mu-
sikschule zu besichtigen, um einen ersten Eindruck von den 
hellen, freundlichen Räumen zu gewinnen. Im offiziellen Teil 
der Einweihungsfeier begrüßte Bürgermeister Herr Wolfgang 
Hofer die Gäste in der Remshalle und stellte die schulische 
Entwicklung von den Anfängen als Grund- und Hauptschule 
bis zur heutigen Gemeinschaftsschule dar. Das frühere Mu-
sikschulgebäude entsprach nicht mehr den heutigen Anfor-
derungen, weshalb der Gemeinderat den Neubau mit inte-
grierter Musikschule und Aula beschloss. Rektor Herr Dr. 
Kinzl würdigte die Geduld der Schulgemeinschaft während 
der Bauphase und betonte die gute Zusammenarbeit mit der 
Musikschule Essingen. Deren Leiter Herr Richard Vogelmann 
hob die deutlich verbesserten Unterrichtsbedingungen und 
die Chancen für eine engere Kooperation hervor. Auch der 
Leiter des Schulamts Herr Jürgen Henzler unterstrich die Be-
deutung des Projekts für die Parkschule. Architekt Herr Ma-
this Tröster stellte die Leitgedanken des Neubaus – Helligkeit, 
Offenheit, Flexibilität und Nachhaltigkeit – vor. Durch die 
Modulbauweise konnte das Projekt wirtschaftlich umgesetzt 
werden.
Im Rahmen der Veranstaltung wurden bei der Schecküber-
gabe Zuwendungen von der VR-Bank Essingen in Höhe von 
1.000,00 Euro, von der Bürgerstiftung Essingen in Höhe von 
3.185,03 Euro sowie von den Freunden und Förderern der 
Musikschule Essingen in Höhe von 26.000,00 Euro überge-
ben. Ein besonderer Dank galt dem Künstler Herrn Prof. Dr. 
Dietmar Schmid für sein geschaffenes Kunstwerk, das bereits 
im Innenbereich des Neubaus zu sehen ist und nach Fertig-
stellung die Fassade des Neubaus schmücken wird.
Ein besonderer Dank galt dem Künstler Herrn Prof. Dr. Diet-
mar Schmid für sein geschaffenes Kunstwerk, das bereits im 
Innenbereich des Neubaus zu sehen ist und nach Fertig-
stellung die Fassade des Neubaus schmücken wird.
Für den musikalischen Rahmen sorgten unter anderem das 
eigens gegründete Projektorchester, die musikalische Früh-
erziehung, der Schulchor, ein Gitarrensolist sowie ein DJ. 
Den stimmungsvollen Abschluss gestaltete die Band 
„Daughter´s Finest“.

Tag der offenen Tür von Parkschule und 
Musikschule Essingen

Die Einweihung 
des Neubaus der 
Musikschule und 
der Aula der Park-
schule waren An-
lass für einen 
großen „Tag der 
offenen Tür“ am 
folgenden Sams-
tagnachmittag.
Bürgermeister 
Wolfgang Hofer, 
Schulleiter Dr. 

Bernd Kinzl und Musikschulleiter Richard Vogelmann begrüß-
ten zahlreiche Gäste in der Aula.
In der Aula fand ein abwechslungsreiches Programm statt: 
Bläserklasse, Kinderchor, Beiträge einzelner Klassen, Schul-
band – eine Kooperation zwischen Parkschule und Musikschu-
le, Akrobatik-AG seitens der Gemeinschaftsschule sowie Veeh-
Harfen, Frauenchor und Liebhaberorchester seitens der 
Musikschule boten ein abwechslungsreiches Programm.
Zeitgleich wurde in den neu renovierten Klassen- und Fach-
räumen ein buntes Mitmachprogramm angeboten: Kinder-
schminken, Bastel- und Gestaltungsaktionen, Kunstprojekte, 
Märchenwerkstatt und Story-time, 3D-Druck und Brain-Balan-
ce und noch mehr war im Angebot.
In der Musikschule konnte erlebt werden, dass abwechslungs-
reicher Unterricht in verschiedensten Instrumenten hier an-
geboten wird.
Förderverein und Elternbeirat der Parkschule boten dank Ku-
chenspenden der Eltern eine umfangreiche Verpflegung in der 
Mensa an, die durch von der SMV gebackene Waffeln ergänzt 
wurde.
Der Tag der offenen Tür fand bei allen Gästen großen Zuspruch 
und weckte großes Interesse an den Essinger Schulen.

Ulrich Mildenberger

Grund- und Gemeinschaftsschule 
Parkschule Essingen und 

Musikschule Essingen
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Euer Schrott
für Essingen
10. April 2026:
14 bis 18 Uhr
11. April 2026:
 9 bis 13 Uhr

jeweils am Vereinsheim
der Haugga-Narra

&

Oberburg Hexen Essingen
Schaut in eure Garagen, Keller, Gärten usw.
Wir freuen uns über jedes einzelne Schrottteil.
Für die Abholung von eurem Schrott meldet euch 
bitte unter Tel. 0171-6384524 (Bianca Sauter).
Bitte bei Abholung ausgeschnittenen Flyer an den 
Schrott anhängen.

Weitere Information:
In der Notfallpraxis wird zusätzlich ein fachärztlicher Dienst an-
geboten.

Kinderärztlicher Dienst
Sa., 9.00 - 20.00 Uhr.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der Tel. 
01801/116 116 (0,039 Euro/min). Weitere Informationen fi nden 
Sie unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/. 
Hier erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer un-
mittelbaren Umgebung Notdienst haben.

Apothekennotdienstbereitschaft
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker errei-
chen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800/
0022833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 Cent/
Min.). Mit der Apotheken- und Notdienst-Suche von apotheken.de 
fi nden Sie deutschlandweit jederzeit eine offene Apotheke. 
Abends oder am Wochenende fi nden Sie Apotheken mit Nacht-
dienst, Wochenend-Bereitschaft oder Sonntagsdienst.

Notrufnummern:
- Rettungsdienst-Notfallrettung/Notarzt für akut lebensbedroh-

liche Zustände ist rund um die Uhr zu erreichen über: Tel. 112
- Krankentransporte: Tel. 07361/19222
- Feuerwehr: Tel. 112

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (allge-
mein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos). 

Ärztliche Hilfe erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 
116117 oder online über das „Patienten-Navi“ unter
www.116117.de 

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Aalen
beim Ostalb-Klinikum Aalen
Am Kälblesrain 1, 73430 Aalen

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do. 18.00 - 21.00 Uhr
Mi. 16.00 - 21.00 Uhr; Fr. 16.00 - 21.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00 - 21.00 Uhr

ÄrZtlIcher notFalldIenst
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Wochenplan für den Apothekendienst
Der Notdienst beginnt um 8.30 Uhr morgens und endet am 
darauffolgenden Tag um 8.30 Uhr.

Samstag, 07.03.2026
Volkmarsberg-Apotheke Oberkochen
Heidenheimer Str. 15, Oberkochen, Tel.: 07364 - 91 94 93
Sonntag, 08.03.2026
Limes-Apotheke Wasseralfingen
Wilhelmstr. 5, Aalen, Tel.: 07361 - 7 18 70
Montag, 09.03.2026
Adler-Apotheke Aalen
Beinstr. 6, Aalen, Tel.: 07361 - 6 14 60
Dienstag, 10.03.2026
Marien-Apotheke Unterkochen
Rathausplatz 8, Aalen, Tel.: 07361 - 8 82 13
Mittwoch, 11.03.2026
Schloss-Apotheke Essingen
Tauchenweiler Str. 4, Essingen, Tel.: 07365 - 91 91 00
Donnerstag, 12.03.2026
Hofherrn-Apotheke Aalen
Hofherrnstr. 50, Aalen, Tel.: 07361 - 4 40 41
Freitag, 13.03.2026
Stern-Apotheke Aalen
Reichsstädter Str. 22, Aalen, Tel.: 07361 - 6 27 70
Samstag, 14.03.2026
Gaia-Apotheke
Wilhelm-Merz-Str. 18/1, Aalen, Tel.: 07361 - 55 62 00

Dieser Dienstplan ist ohne Gewähr.
Der aktuelle Notdienstplan ist an jeder Apotheken-
tür einsehbar, unter www.lak-bw.de verfügbar oder 
über nachfolgenden QR-Code abrufbar.

Telefonseelsorge
Gesprächspartner rund um die Uhr Tel. 0800/1110111

Störungsnummer für Strom- und Gasnetz der 
Netze NGO als Tochtergesellschaft der EnBW ODR AG
Strom - Tel. 07961/9336-1401
Gas - Tel. 07961/9336-1402

Störungsnummer für Gasversorgung GEO
Notruf 07364/8993

Notdienst Wasser
Landeswasserversorgung
Tel. 07345/9638-2121
außer für Lauterburg, Birkenteich und Wental
ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung
Tel. 07328/6272 oder mobil 0174/2131584

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst am Wochenende zu erfragen bei 
Ihrem Haustierarzt oder zu entnehmen aus der Tageszeitung.

Terminänderungen möglich – alle Angaben ohne Gewähr.
Sa., 7.3.	 –	 Repair Café – reparieren statt wegwerfen
		  Werkraum der Parkschule, 14.00 - 17.00 Uhr
So., 8.3.	 –	 Landtagswahl
	 –	 TSV Essingen Basketball
		  Heimspiel Herren 1. Mannschaft, Schönbrunnen-

halle, 15.00 Uhr 
Di., 10.3.	 –	 Kath. Kirchengemeinde Herz-Jesu Essingen
		  KGR-Sitzung, 19.30 Uhr
Mi., 11.3.	 –	 Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen
		  Theater der Stadt Aalen, Mats & Milad, für Schü-

ler der Parkschule
		  Schloss-Scheune, 10.00 Uhr 
	 –	 Förderverein Dorfhaus Lauterburg
		  Mittagstisch
Fr., 13.3.	 –	 Skatverein Karo-Dame Essingen
		  Kartenspieleabend, Gasthaus Bären, 20.00 Uhr

Veranstaltungen der Woche

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungs-
berichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen der 
Gemeindeverwaltung Essingen ist Bürgermeister Hofer oder sein 
Vertreter im Amt. Für den übrigen Inhalt der jeweilige Auftraggeber.

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 
Blaufelden, Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 98 01-90

Impressum

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Neue Mitarbeitende bei der Gemeinde Essingen
Frau Nevena Mandadzhieva und Frau Patchamon Thinghuang 
verstärken zwischenzeitlich das Team der Reinigung insbesonde-
re im Bereich der Parkschule. 
Nach den Faschingsferien konnte auch das Team der Ganztags-
betreuung an der Parkschule ebenfalls weiter personell verstärkt 
werden. In diesem Bereich sind nunmehr zusätzlich Frau Tatjana 
Engert-Gerhardt und Frau Tabea Lang tätig. 
Wir heißen alle neuen Mitarbeitenden herzlich willkommen und 
wünschen ihnen viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben. 

Landtagswahl am 8. März 2026
Hier: wichtige Hinweise
a)	 Stimmabgabe in den Wahlbezirken (Wahlräumen)
	 Am Sonntag, 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag 

von Baden-Württemberg statt. Die Wahl dauert von 8.00 bis 
18.00 Uhr. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten in der Zeit vom 26. Januar 2026 bis 15. Februar 
2026 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu 
wählen hat. Bitte nutzen Sie deshalb diese Möglichkeit, sich 
vor Ihrer Wahl entsprechend über Ihren Wahlraum zu infor-
mieren. Jeder Wahlberechtigte kann nämlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. Die Abgrenzung der Wahlbezirke 
und Zuordnung sowie Lage der Wahlräume ergibt sich, neben 
der vorangehend bezeichneten Wahlbenachrichtigung, auch 
aus der Wahlbekanntmachung, die im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Essingen, Ausgabe 8/2026, 21. Februar 2026, 
Seiten 4 und 5 erfolgte.

	 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Iden-
titätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der 
Wahl abgegeben werden. Eine ggf. vergessene oder verlore-
ne usw. Wahlbenachrichtigung führt nicht zum Ausschluss 
von der Stimmabgabe, sofern der Wähler entsprechend in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist und keine Sperrver-
merke, Streichungen, Stimmabgabevermerke usw. angebracht 
sind. Kommen Sie deshalb in diesem Fall ohne Ihre Wahl-
benachrichtigung in den Wahlbezirk (Wahlraum), in dessen 
Wählerverzeichnis Sie eingetragen sind, bringen jedoch unbe-
dingt Ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit.
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Hinweis zur Verwendung geschlechtsbezogener Formulierungen
Um die Lesbarkeit dieser Hinweise zu vereinfachen, soll die Ver-
wendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhän-
gig verstanden werden. Auf die zusätzliche Verwendung anderer 
Formen wird deshalb verzichtet.

Neue Führungsspitze
bei der Freiwilligen Feuerwehr Essingen
Die Freiwillige Feuerwehr Essingen hat in ihrer Hauptversamm-
lung am 06.02.2026 eine neue Führung gewählt. Nachdem Sven 
Langer 20 Jahre Kommandant der Essinger Feuerwehr war, wur-
de nun Marcus Haas zum neuen Feuerwehrkommandanten und 
Manuel Louis zu dessen Stellvertreter gewählt. In der Gemeinde-
ratssitzung am 26.02.2026 stimmte der Gemeinderat den Wahlen 
zu und bestätigte damit offi ziell die neue Führungsspitze. Bürger-
meister Wolfgang Hofer überreichte in selbiger Gemeinderats-
sitzung noch die Bestellungsurkunden. 
Den Gewählten wird zu ihrem neuen Amt als Kommandant bzw. 
stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Essin-
gen gratuliert und für die Bereitschaft zur Wahrnehmung der 
damit verbundenen Verantwortung gedankt.

Landesfamilienpass
Viele Ausfl ugsmöglichkeiten für wenig Geld
Mit dem Landesfamilienpass und der dazugehörigen jährlich 
neuen Gutscheinkarte können Familien derzeit bis zu 25 Mal 
kostenlos oder zu einem ermäßigten Eintritt zahlreiche Attraktio-
nen wie Schlösser, Gärten oder Museen in ganz Baden-Württem-
berg besuchen.
Die Gutscheinkarte enthält Wertmarken für Einrichtungen, die 
Vergünstigungen mit dem Landesfamilienpass bieten. Daneben 
fi nden Sie auf ihr auch Wertmarken mit der Aufschrift „Sonstiges 
Staatliches Schloss oder Museum nach Wahl“. 
Mit diesem können Sie viele staatliche Schlösser, Gärten und 
Museen – auch mehrfach im Jahr – kostenfrei besuchen. Bei 
Sonderveranstaltungen informieren Sie sich bitte vorher, ob auch 
dort der Eintritt kostenfrei ist.
Den Antrag für den Landesfamilienpass und die dazugehörige 
Gutscheinkarte für 2026 erhalten Sie im Einwohnermeldeamt im 
Rathaus in Essingen.
Einwohnermeldeamt, Melanie Keßler, kessler@essingen.de, Tel. 
07365/8326 

 Informationen und Hinweise zur Wahl mit einem Wahl-
schein entnehmen Sie bitte insbesondere aus der Wahlbe-
kanntmachung, die im Mitteilungsblatt der Gemeinde Essin-
gen, Ausgabe 8/2026, 21. Februar 2026, Seiten 4 und 5 
erfolgte.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt.

b) Allgemeine Hinweise zur Stimmabgabe
 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
 I. für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-

men der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber 
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern 
außerdem die Angabe Einzelbewerber und rechts von 
dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

 II. für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der 
ersten fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt
 seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil 

des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

 und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten 
Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

c) Erreichbarkeit des Wahlamtes am Sonntag, 8. März 2026 
u. a. auch zur Wahlscheinbeantragung

 Im Falle nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins (ein-
schließlich Briefwahlunterlagen) noch bis zum Wahltag 
(Sonntag, 8. März 2026), 15.00 Uhr, gestellt werden. In die-
sen Fällen wird am Wahltag (08.03.2026) um Kontaktauf-
nahme mit dem Wahlamt (Bürgermeisteramt Essingen, 
Wahlamt, Rathausgasse 9, 73457 Essingen, Zimmer Nr. 108, 
1. Stock, rollstuhlgerecht erreichbar, Telefon 07365/83-33 - 
das Wahlamt ist am Wahltag ab 8.00 Uhr erreichbar) gebeten. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss die Berech-
tigung hierzu durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können, unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. ins-
besondere auch Bekanntmachung über das Recht auf Ein-
sicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 8. März 2026  
im Mitteilungsblatt der Gemeinde Essingen vom 31. Januar 
2026, Ausgabe 5/2026), den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. Deshalb 
gilt die vorstehend genannte Erreichbarkeit des Wahlamtes 
u. a. auch für diesen Personenkreis.

 Auch bei sonstigen Aspekten, Fragen usw. zur Wahl steht Ih-
nen das Wahlamt selbstverständlich gerne zur Verfügung.

d) Veröffentlichung der vorläufi gen Wahlergebnisse
 Als Service für alle Nutzer des World Wide Web wird das vor-

läufi ge Gemeinde-Wahlergebnis der Landtagswahl 2026 nach 
der Ermittlung und Feststellung usw. im Laufe des Wahl-
abends (nach 18.00 Uhr) auf der Homepage der Gemeinde 
Essingen unter www.essingen.de (Verlinkung auf der Start-
seite folgen) eingestellt. 
Auf der Homepage des Landkreises, unter www.ostalbkreis.
de, kann das entsprechende Ergebnis im Wahlkreis 25 - 
Schwäbisch Gmünd, zu der auch die Gemeinde Essingen 
zählt, abgerufen werden. 

aus Ihrer Gemeinde fi nden Sie 
hier im Mitteilungsblatt!

aus Ihrer Gemeinde fi nden Sie 

Aktuelle Aktuelle 
Informationen 
Informationen 
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Tour Bereich

TSV TSV Essingen

Oberburg Hexen

Friedhof

Ried

Ölmühle I

Forst Dorfhaus in Forst

Lauterburg Lauterburg

Ölmühle II

Rems Rems/Lix an der Rems entlang, ab der Lix abwärts

Streichhoffeld

Ortsmitte

CDU OG Essingen

Treffpunkt
um 9:00

UhrTreffpunkt
um 9:00 Uhr

Verantwortlicher
Verein/Organisation

Parkplatz vor TSV-
Heim

Verlängerung Baindtstraße, Rund um den Rewe-Markt,
Inlineranlage, Sportgelände, Erlenhalde, Alter Heerweg,
Mittelgreisfeld (Bereich Am Steinriegel – Heerweg, Kant-,
Goethe-, Silcher-, Schiller- Riesengebirgs-,
Gartenstraße), Breslauer Straße ab Einmündung
Goethestraße Richtung Süden, Neubaugebiet
Theußenbergweg-Nord (Pfarrgartenstraße, Kirschenweg,
Pfirsichweg,…)

Tauchenweiler
Wanderparkplatz
Tauchenweiler

Tauchenweiler, Weiherwiesen, Wasserfall, Bereich
Weiherhaus, Herrenhäusle

Oberburg/
Theußenberg

Schützenhaus
Essingen

Bereich Schützenhaus, Steinbruch, Oberburg,
Albuchstraße, Theußenbergweg, Lindensteige bis
Einmündung Theußenbergweg

Schützenverein
Essingen 

Parkplatz Friedhof
Essingen

Rund um den Friedhof, Schießberg, Bereich
Tonnenbach, Heuholz, Unteres Dorf, Brühl,
Helenenhalde, Prinzeck, Hohenroden

 Haugga Narra
Essingen

Riedweg
(Einmündung
Hauptstraße)

Bereich Riedweg, Fliederstraße, Weißdornweg,
Buchenweg, Tauchenweiler Straße, Steige,
Wiesenstraße, Oberburgstraße, Schradenbergstraße,
Espentalweg, Theußenbergweg, Rotreisach, 

DRK Bergwacht
Essingen-Lauterburg

Ölmühle Abschnitt
I

Weiherhalde ab Ölmühle bis zur Fischzucht, Dickfaltern,
Eichhalde

Neuapostolische
Kirchengemeinde

Rund um das Dorfhaus, Festplatz, Spielplatz, Im
Kellerfeld, Weinschenkerhof, Oberkolbenhof, Am
Dorfriegel,Kolbenbergstraße, Dewanger Straße,
Kapellenweg, Gartenacker, Zum Weinschenkerhof

Raetovarier,
Kapellengem. Forst,
Kleintierzuchtverein 

Westlich und Östlich der L1165, Albstraße von
Ortseingang bis Einmündung Reutestraße,
Volkmarsbergweg und Grillplatz Bühläcker, Rund um den
Sportplatz, Bärenbergweg, Gänsbergweg, Dorfbrunnen,
Dorfhaus, Kindergarten, Bereich Burgruine und
Kneipanlage, Burgstraße, Bäckergasse, Reutestraße bis
Bergwachtstation, Bereich Kirchhofäcker und Friedhof,
Festplatz, Bereich Schlößle

Förderverein Dorfhaus,
TSV Lauterburg,
Schwäbischer

Albverein Lauterburg,
Schützenverein

Lauterburg

Ölmühle Abschnitt
II

Bereich Ölmühle bis Stürzel, Bereich Espach, Sauhalde,
Straße nach Tauchenweiler bis Herrenhäule, Lange
Halde, Sauhalde

Posaunenchor
Essingen 

Dauerwang
Parkplatz beim
Modellflugplatz

Dauerwangstraße, Dauerwang, Bergfeld, Schradenberg
Modellfluggruppe

Essingen

Köpfle Grillplatz Köpfle
Bereich Steige, Köpfle, Lange Halde, Greut bis Albstätter
Feld und Theußenberg

Schwäbischer
Albverein Essingen

Naturschutzgruppe
Essingen

LKW-Parkplatz
Streichhoffeld

Entlang Streichhoffeld/-Straße und Tongrube, sowie die
Sauerbachstraße, Schnaitbergstraße und Berndt-Scholz-
Straße+Daimler Straße

FC Bayern Fanclub
Essingen

Evangelisches
Gemeindehaus

Rathausgasse, Heerweg, Lindensteige, Bohnengasse,
Heckenweg, Tauchenweilerstraße, Laugengasse, Im
Buttenloch, Seltenbach, Rittergasse, Kirchgasse,
Hochgasse, Schulstare

Evangelische
Kirchengemeinde

Industriegebiet
Dauerwang

Parkplatz
Industriegebiet 

Entlang der Margarete-Steiff-Straße, Willy-
Messerschmittstraße und die Ferdinand-Porsche-Straße,
am Erlenbach Richtung Bundesstraße, Osterbuchgraben

Katholische
Kirche

Kindergarten
St.Christophorus

Wilhem-Busch-Weg, Rund um die katholische Kirche und
Gemeindehaus

Kindergarten
St.Christophorus

Kreisputzete 2026 – Gebietsaufteilung
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Vereinsförderung 2025 – Abgabefrist
Die Gemeinde Essingen weist darauf hin, dass die Frist zur Ab-
rechnung der Zuschussanträge für die Jugend- und Seniorenför-
derung 2025 am 31.03.2026 endet.
Die Richtlinie über die Bezuschussung der eingetragenen örtli-
chen Vereine und örtlichen Kirchengemeinden finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde Essingen wie folgt:
www.essingen.de/Rathaus & Service/Online Rathaus/Orts-
recht/Richtlinie der Gemeinde Essingen über die Bezuschus-
sung der eingetragenen örtlichen Vereine und örtlichen Kir-
chengemeinden
Gerne senden wir Ihnen die Richtlinie auch zu.
Für Fragen steht Ihnen Frau Zweibäumer gerne zur Verfügung (Tel. 
07365/83-44 oder zweibaeumer@essingen.de).

Bericht über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderats am 26.02.2026
Anwesend: Bürgermeister Hofer und 21 Gemeinderäte 
Beginn der öffentlichen Sitzung: 18.00 Uhr 
Ende der öffentlichen Sitzung: 21.29 Uhr 
Interessierte Bürger: 10 
Ein Pressevertreter

TOP 1
Bürgerfragestunde 
Ein Bürger hatte bereits im Januar eine Beschwerde zur Verkehrs-
situation im Bereich Amselweg/Schlossgartenstraße eingereicht. 
Er merkte an, dass diese Beschwerde von mehreren Anwohnern 
dieses Bereichs mitgetragen wird, welche ebenfalls zum Teil 
anwesend waren.
Die Sitzungsvorlage der Verwaltung konzentriert sich im Wesent-
lichen auf den Amselweg – Schulstraße, Lehrerparkplätze, Kam-
pagnen. Seine Beschwerde betrifft jedoch die Gesamtsituation 
von Schlossgartenstraße und Amselweg. 
Die Probleme beginnen bereits in der Schlossgartenstraße: 10 % 
Gefälle, Tempo-30-Zone, hoher Hol- und Bringverkehr zur Schu-
le und der anschließende verkehrsberuhigte Bereich im Amsel-
weg, mit Parkmöglichkeiten.
Ein Video zeigte chaotische Verkehrszustände am Nachmittag zur 
Abholzeit.
Weitere Aufnahmen belegen: 
•	 systematische Überschreitungen der Schrittgeschwindigkeit, 
•	 unzureichende Sicherheitsabstände zwischen Pkw und Kin-

dern, 
•	 unübersichtliche Situationen mit Rückstau und Wendemanö-

vern. 
Bei polizeilichen Messungen im verkehrsberuhigten Bereich 
wurde bei 22 gemessenen Fahrzeugen kein einziges Mal die 
Schrittgeschwindigkeit eingehalten. 
Zudem stehen mit der Musikschule und dem Neubaugebiet Brühl 
II weitere Verkehrssteigerungen bevor. Eine rein reaktive Betrach-
tung würde daher zu kurz greifen. 
Seine Bitte an die Gemeinde lautete daher:
	- die Entscheidung zum TOP 3 nicht als abschließende Behand-

lung zu verstehen
	- eine fachliche Gesamtbewertung von Schlossgartenstraße und 

Amselweg vorzunehmen, 
	- und die dokumentierten Sicherheitsprobleme ausdrücklich zu 

prüfen.
Des Weiteren war es ihm wichtig, dass es sich hierbei nicht um 
kein rein theoretisches Problem handelt, sondern über eine täg-
lich erlebbare Situation im unmittelbaren Schulumfeld. 
Ein verkehrsberuhigter Bereich sollte seinem Namen auch in der 
Realität gerecht werden. 
Eine Lehrerin aus der Parkschule konnte diese aufgeführten Zu-
stände bestätigen. Zu den Schulbeginn- und Abholzeiten herr-
schen auf dem Parkplatz chaotische Zustände. Hier werden die 
Behindertenparkplätze und auch die Feuerwehrzufahrt zugeparkt 
oder blockiert. Die Stimmung zwischen den Eltern und der Leh-
rerschaft leidet darunter sehr. Eine Überprüfung der Situation im 
Schulumfeld wäre dringend nötig. Der Parkplatz an der Schranke 
sollte deutlicher ausgeschildert werden, damit dieser auch besser 

genutzt werden wird. Oberste Prio sollte sein, dass die Kinder 
einen sicheren Schulweg haben.

TOP 2: 
Wahlen des Kommandanten und dessen Stellvertreter für die 
Freiwillige Feuerwehr Essingen
Nach § 10 Abs. 5 der „Satzung für eine Freiwillige Feuerwehr mit 
Abteilungen“ (Feuerwehrsatzung - FwSAbt) vom 29.11.2018 mit 
Änderung vom 29.04.2021 werden der Feuerwehrkommandant 
und sein Stellvertreter nach der Wahl und nach Zustimmung 
durch den Gemeinderat vom Bürgermeister bestellt. Stimmt der 
Gemeinderat der Wahl nicht zu, muss innerhalb von drei Mona-
ten eine Neuwahl stattfinden. Gemäß § 10 Abs. 6 der Feuerwehr-
satzung hat mit Ablauf der Amtszeit der alte Amtsinhaber so-
lange die Stelle bis zum Dienstantritt des neuen Nachfolgers 
weiterzuführen. 
Bei der Hauptversammlung am 06.02.2026 der Freiwilligen Feu-
erwehr Essingen wurden gewählt: 
a)	 Kommandant der Gesamtwehr: Marcus Haas, Theußenberg-

weg 50, 73457 Essingen
b)	 stellv. Kommandant der Gesamtwehr: Manuel Louis, Bres-

lauer Straße 29, 73457 Essingen
Aus der Sicht des Bürgermeisters handelt es sich bei den gewähl-
ten Feuerwehrkameraden um erfahrene und bewährte Feuer-
wehrleute. 
Der Gemeinderat stimmte der Wahl des neuen Kommandanten 
und dessen Stellvertreter einstimmig zu und gratulierte den bei-
den Neugewählten.

TOP 3: 
Verkehrsberuhigung im Bereich der Parkschule
Auf dem Parkplatz im Amselweg findet jeden Schultag zu Schul-
beginn und -ende ein starkes Verkehrsaufkommen statt, verur-
sacht überwiegend durch den Hol- und Bringverkehr der Eltern 
(Elterntaxen). Hierdurch bildet sich ein Rückstau über den Am-
selweg bis in die Schlossgartenstraße. Hierzu erhielt die Gemein-
de bereits vermehrt Beschwerden von den Anwohnern und auch 
von Lehrkräften, die den Parkplatz selbst nur noch eingeschränkt 
nutzen können. Die beengte Situation führt dazu, dass die vor-
handenen Parkplätze von wartenden Eltern belegt werden und 
temporär nicht zur Verfügung stehen. Dies betrifft nur den oberen 
Parkplatz im Amselweg. 
Die Eltern lassen auf dem Parkplatz ihre Kinder aus- und ein-
steigen, oftmals parken sie auch kurzzeitig, um entweder auf ihre 
Kinder zu warten oder sich zu unterhalten. 
In den zahlreichen Ferien, Wochenenden oder auch Feiertagen 
stellt dies kein Problem dar, es handelt sich um ein temporäres 
Problem.
Diese Situation stellt neben der Unannehmlichkeit des Staus und 
der eingeschränkten Verfügbarkeit des Parkplatzes für Lehrkräfte 
auch eine Gefahrenlage dar, sowohl für den Fahrzeug- als auch 
für den Rad- und Fußgängerverkehr.
Die Anzahl der vorhandenen Parkplätze an der Schule und im 
näheren Umfeld ist grundsätzlich ausreichend. Die allgemeine 
Bequemlichkeit führt dazu, dass immer versucht wird, möglichst 
nah am Haupteingang zu halten oder zu parken, sodass sich die 
Menge der zeitgleich ankommenden Fahrzeuge im Amselweg 
zentriert, anstatt sich auf die umliegenden Parkmöglichkeiten zu 
verteilen.
Durch die Fraktion „Die Grünen“ wurde auf diese Problematik 
hingewiesen und zum einen die Einführung von Lehrerparkplät-
zen und darüber hinaus die Unterstützung der Kampagne „Zu 
Fuß zur Schule“ beantragt. Zudem wurde dieses Thema in der 
Schulbeiratssitzung am 25.11.2025 ausführlich beraten.
Um zur Entspannung der Situation beizutragen, werden von der 
Verwaltung verschiedene Maßnahmen in Erwägung gezogen und 
rechtlich geprüft.

Einrichtung einer Schulstraße im Amselweg
Bei einer Schulstraße handelt es sich um eine Straße, welche 
zeitlich begrenzt zu Beginn und Ende des Schultages für den Kfz-
Verkehr gesperrt ist. Rechtliche Grundlage ist hier der § 45 der 
Straßenverkehrsordnung, durch welchen die Straßenverkehrs-
behörden erforderliche und geeignete Maßnahmen im Rahmen 
der Gefahrenabwehr veranlassen können. 



Nummer 10
Samstag, 7. März 2026 11Mitteilungsblatt Essingen

Einrichtung von Lehrerparkplätzen
Um ausschließlich Lehrerparkplätze einzurichten, dürfen die be-
troffenen Verkehrsflächen nicht als öffentliche Parkflächen gewid-
met sein, da in diesem Fall ein allgemeines Parkrecht für die 
Öffentlichkeit besteht. Möchte man das zulässige Parken auf ei-
nen begrenzten Personenkreis einschränken, so muss die Fläche 
zunächst gemäß §7 des Straßengesetzes eingezogen werden. 
Auch bei einer zeitlich begrenzten Ausweisung als Lehrerpark-
platz (nur während der Schulzeiten) ist eine Einziehung erforder-
lich. Außerhalb der angegebenen Zeiten würde es sich dann nach 
wie vor um einen Privatparkplatz handeln, welcher aber von der 
Gemeinde der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden kann.

Gebündelte Kontroll- und Hinweisaktion in Zusammenarbeit 
mit der Polizei
Es wird überlegt, eine gemeinsame Aktion mit der Polizei durch-
zuführen, bei der vor Ort Präsenz gezeigt und die Eltern auf die 
Verkehrsprobleme hingewiesen werden sollen. Hierzu wurde mit 
der Polizei bereits Kontakt aufgenommen. Es wurde besprochen, 
hier zeitnah einen gemeinsamen Termin zu machen, bei dem 
unter anderem die Durchführung und Sinnhaftigkeit einer sol-
chen Aktion besprochen werden soll und zudem auch die Ver-
kehrssituation vor Ort betrachtet werden soll, um eventuell ge-
meinsam noch weitere Lösungsansätze zu entwickeln. 

Hinweise durch Flyer und Banner/Initiative der Landesver-
kehrswacht/Öffentlichkeitsarbeit 
Von den drei im Oktober 2025 bestellten Bannern der Landes-
verkehrswacht wurde inzwischen ein Banner geliefert. Dieses 
wurde durch den Bauhof in der Nähe der Parkschule angebracht.
Des Weiteren plant die Verwaltung Flyer und eine Kampagne zu 
gestalten, die dann in Papierform und in den Sozialen Medien 
verbreitet werden.
Die Verwaltung empfiehlt, die Einrichtung eines Lehrerparkplat-
zes sowie die Einrichtung einer Schulstraße im Amselweg nicht 
durchzuführen. Stattdessen soll zunächst sowohl über die Kam-
pagne der Landesverkehrswacht als auch über eigene Kampa-
gnen und Hinweisaktionen vermehrt auf die Verkehrsproblema-
tik aufmerksam gemacht werden.
Nach ausführlicher Einführung in die Thematik durch die Leiterin 
des Ordnungsamtes Frau Erhardt wurde dies Thema kontrovers 
diskutiert. Eine Abstimmung fand nicht statt. Das Thema wurde 
auf eine kommende Sitzung des Gemeinderates vertagt. Bis 
dahin wird die rechtliche Sachlage noch weiter abgeklärt. Ins-
besondere soll ein externes Büro beauftragt werden.

TOP 4 
Grundlagenbeschluss über die Behandlung von Jahresergeb-
nissen der Betriebe gewerblicher Art
Bei der Gemeinde Essingen werden die Remshalle, die Schön-
brunnenhalle, der Lebensmittelmarkt, die Gewerbeeinheit, das 
Breitbandnetz, die Photovoltaikanlagen sowie die Beteiligungen 
an der N!Kom Projekt GmbH & Co. KG und der Thermalbad GmbH 
& Co. KG als sog. Betriebe gewerblicher Art geführt.
Die Gemeinde Essingen nimmt mit ihren Betrieben gewerblicher 
Art damit am wirtschaftlichen Verkehr teil und unterliegt wie 
private Unternehmen auch den steuerlichen Regelungen.
Mit Schreiben vom 28.01.2019 wurde durch das Bundesministe-
rium der Finanzen die Behandlung von Kapitalerträgen nach § 20 
Abs. 1 Nr. 10 Einkommensteuergesetz insbesondere für die Be-
triebe gewerblicher Art neu geordnet.
Die Kommunen können demnach durch die Fassung von Be-
schlüssen auf die Behandlung von Kapitalerträgen bzw. auf eine 
etwaige Kapitalertragsteuer entsprechenden Einfluss nehmen.
Um Rechtssicherheit gegenüber der Finanzverwaltung zu schaf-
fen, empfiehlt die Verwaltung daher, diesen Grundlagenbeschluss 
für ihre Betriebe gewerblicher Art zu fassen.
Da ein solcher Beschluss innerhalb von 8 Monaten ab dem Ende 
des Jahresabschlussstichtages gefasst werden muss, gilt dieser 
erstmals ab dem Wirtschaftsjahr 2025 und soll als Grundlagen-
beschluss für alle folgenden Wirtschaftsjahre gelten.
Nach genauerem Vorstellen des Sachverhaltes durch den Käm-
merer Herr Waibel wurde dem Vorhaben der Verwaltung ein-
stimmig durch den Gemeinderat zugestimmt.

TOP 5
Beschluss über die Behandlung der Jahresergebnisse 2023 
und 2024 des Betriebs gewerblicher Art Lebensmittelmarkt
Der Lebensmittelmarkt bzw. die Vermietung des Gebäudes wird 
als Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Gemeinde nimmt damit 
nach § 4 Körperschaftsteuergesetz am wirtschaftlichen Verkehr 
teil und unterliegt wie private Unternehmen auch den steuerli-
chen Regelungen.
Mit Schreiben vom 28.01.2019 wurde durch das Bundesministe-
rium der Finanzen die Behandlung von Kapitalerträgen nach § 20 
Abs. 1 Nr. 10 Einkommensteuergesetz insbesondere für die Be-
triebe gewerblicher Art neu geordnet.
Neben einem Grundlagenbeschluss für alle Betriebe gewerblicher 
Art empfiehlt die Verwaltung auch diesen Individualbeschluss für 
die Jahresergebnisse 2023 und 2024 des Betriebs gewerblicher 
Art Lebensmittelmarkt zu fassen, da die Jahresergebnisse über 
30.000 Euro liegen.
Grundsätzlich sollte ein solcher Beschluss bis zum Ablauf des 
achten Monats nach Ende des jeweiligen Veranlagungsjahres 
gefasst werden. Aufgrund verschiedener Umstände konnten die 
Steuererklärungen des Betriebs gewerblicher Art Lebensmittel-
markt für das Jahr 2023 erst am 19.05.2025 bzw. für das Jahr 
2024 am 04.12.2025 gegenüber der Finanzverwaltung abgege-
ben werden.
Der Gemeinderat stimmte nach kurzer Beratung einstimmig zu.

TOP 6
Grundsatzbeschluss zur Neuerstellung eines qualifizierten 
Mietspiegels
Die Mietspiegelreform 2022 hat die Bedeutung von Mietspiegeln 
als zuverlässige Quelle der ortsüblichen Vergleichsmieten ge-
stärkt.
Gemäß § 558 c Abs. 4 S. 2 BGB sind für Gemeinden mit mehr als 
50.000 Einwohnern Mietspiegel zu erstellen.
Der aktuelle qualifizierte Mietspiegel Aalen und Essingen 2025, 
entstanden durch Indexfortschreibung des Mietspiegels 2023 
nach zwei Jahren, ist noch bis zum 31.07.2027 gültig. Nach vier 
Jahren ist gemäß § 558 Abs. 2 BGB der qualifizierte Mietspiegel 
neu zu erstellen. 
Ein Mietspiegel soll eine verlässliche Auskunft über die ortsübli-
che Vergleichsmiete ermöglichen, den Mietparteien als Orientie-
rungshilfe oder Begründungsmittel bei Mieterhöhungen dienen 
und darüber hinaus allen Marktteilnehmern eine qualifizierte und 
transparente Bezugsgrundlage für den Wohnungsmarkt bieten. 
Seit dem 01.08.2023 wurde für die Berechnung der ortsüblichen 
Vergleichsmiete für eine konkrete Wohnung ein Online-Rechner 
auf der Homepage der Gemeinde Essingen bereitgestellt. Regel-
mäßig werden im Bauamt die ortsüblichen Mieten von Vermie-
tern und Mietern angefragt, sodass weiterhin ein Bedarf für einen 
qualifizierten Mietspiegel vorhanden ist.
Der Gemeinderat stimmte nach kurzer Beratung einstimmig zu.

TOP 7
Information zum Stand zur Einführung einer BürgerApp
Auf Antrag des Gemeinderats wurde die Einführung einer Bürger-
App für die Gemeinde geprüft. 
Es wurden vier unterschiedliche Anbieter (Hirsch & Wölfl, Cosme-
ma, Apicado und Komm.ONE) von BürgerApps in den Bereichen 
Funktionalität, technischer Voraussetzungen, Kostenstruktur so-
wie kommunaler Praxistauglichkeit betrachtet und miteinander 
verglichen.
Im Zuge dessen wurde deutlich, dass eine BürgerApp nur dann 
sinnvoll einsetzbar ist, wenn zuvor eine moderne, strukturierte 
und technisch aktuelle Homepage vorhanden ist, die eine aktuel-
le Informationsdarstellung und eine funktionierende Schnitt-
stelle zwischen Homepage und App ermöglicht.
Die Homepage bildet die zentrale Informationsbasis für die Bür-
gerApp. Ohne klare Struktur, aktuelle Inhalte und eine saubere 
technische Umsetzung kann keine verlässliche Informationsüber-
mittlung gewährleistet werden.
Von der Verwaltung wurde das Unternehmen Hirsch & Wölfl 
beauftragt. Der Anbieter betreut bereits zahlreiche Kommunen 
in der Region. Mit dem Relaunch werden gesetzlich vorgeschrie-
bene Module, z. B. OZG (Onlinezugangsgesetz) oder auch BIV 
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(Barrierefrei-Informationstechnik-Verordnung)-konforme Funk-
tionen, integriert.
Die Beauftragung ist bereits erfolgt, die erforderlichen Mittel 
wurden im Haushalt 2026 bereitgestellt. 
Die Durchführung des beauftragten Homepage-Relaunchs wird 
bereits umgesetzt.
Nach Abschluss und Probephase, in der geprüft wird, wie gut die 
mobile Version der Homepage genutzt werden kann, erfolgt eine 
erneute Prüfung der Notwendigkeit einer BürgerApp.
Im Rahmen einer späteren Entscheidung wäre daher eine sorg-
fältige Kosten-Nutzen-Abwägung vorzunehmen. Neben den ein-
maligen Einführungskosten wären insbesondere laufende Lizenz-, 
Wartungs- und Betreuungskosten zu berücksichtigen. Ein weiterer 
Aspekt ist die tatsächliche Nutzung durch die Bürgerschaft. Da 
moderne Homepages inzwischen mobil optimiert sind und auf 
Endgeräten uneingeschränkt genutzt werden können, ist zu klä-
ren, ob eine zusätzliche App einen eigenständigen Mehrwert 
bietet oder lediglich eine parallele Informationsquelle bedient.
Der Gemeinderat nahm die ausführlichen Informationen zum 
Thema Homepage und BürgerApp zur Kenntnis.

TOP 8
Kenntnisgabe von Beschlüssen aus Sitzungen
I. Kenntnisgabe aus nicht öffentlicher Sitzung des Gemeinderates 
am 29.01.2026
1. Bestellung Geschäftsführer GEO und N!Kom
Der langjährige Geschäftsführer Tobias Koller beendet seine er-
folgreiche Tätigkeit in der GEO und N!Kom zum 01.03.2026.
Als Nachfolge wurden im Aufsichtsrat der GEO bzw. dem Ver-
waltungsrat der N!Kom die bisherigen Prokuristen Holger Röhrer 
als kaufmännischer Geschäftsführer und Sprecher und Christof 
Gaugler als technischer Geschäftsführer gewählt. 
Der Gemeinderat nahm den Sachverhalt zur Kenntnis.

TOP 9
Verschiedene kleinere Gegenstände und Bekanntgaben
Kein Anfall

TOP 10
Anfragen der Gemeinderäte
Ein Gemeinderat wollte wissen, warum auf dem Spielplatz im 
Steinriegel die Rutsche abgebaut worden ist. Alle Spielplätze 
werden aktuell auf Schäden überprüft und die Geräte sukzessive 
erneuert. Somit auch der Spielplatz am Steinriegel. Dieser wird 
nicht geschlossen, die Rutsche wird erneuert, so der Bürger-
meister.
Eine Gemeinderätin lobte die Mitarbeiter des Bauhofteams für 
die Einrichtung des Geräteraums in der Remshalle nach dem Bau 
der Aula und der Musikschule. Somit kann der Sport in der Rems-
halle wieder wie gewohnt ablaufen.
Des Weiteren fragte sie nach dem Stand zu den Grundstücks-
käufen im Gebiet Riedweg, hierzu konnte der Bürgermeister noch 
über keinen Fortschritt berichten. 
Inwieweit wird der Weinberg in Essingen weiter betrieben, war 
ihre nächste Frage. Dieser wird wie bisher durch den Bauhof 
weiterbetrieben, so der Bürgermeister.
An der Bushaltestelle in der Daimlerstraße sollte ein Mülleimer 
angebracht werden, damit der Müll nicht im Gebiet um die 
Haltestelle verteilt wird. 
Ein Gemeinderat beantragt eine Auflistung der Leistungen, die 
die Gemeinde für den Klinikbau ausgeben muss bzw. in Vorleis-
tung treten muss. Diese Liste wird an die Gemeinderäte weiter-
geleitet, so der Kämmerer Herr Waibel.
Dieser Gemeinderat wollte noch wissen, inwieweit die Ausschrei-
bungen für den Ausbau des Kanals in der Alemannenstraße sind. 
Die Ausschreibungen werden aktuell vorbereitet, so der Bürger-
meister.
Eine Gemeinderätin fragte nach dem Stand zum Gehweg in Forst 
und zu der geplanten Ampel. Der Bürgermeister erklärte hierzu, 
dass der Gehweg im Zuge der aktuellen Baumaßnahme mit 
umgesetzt wird. Vom Landratsamt hingegen wurde vorgeschla-
gen, dass die Position der Ampel mit der Bushaltestelle getauscht 
werden sollte. Das Ingenieurbüro stadtlandingenieure, Ellwangen 
prüft dies, so der Bürgermeister.

Als Hinweis wurde noch bekannt gegeben, dass die E-Ladesäule 
am REWE-Parkplatz nur teilweise funktioniert, dies wird an die 
GEO, Oberkochen weitergegeben, da diese der Betreiber der 
Ladesäule ist.
Eine weitere Gemeinderätin merkte an, dass ein Anwohner aus 
Forst noch auf ein Gespräch wegen eines Grundstücksverkaufs 
zu einem weiteren Gehweg in Forst wartet. Der Bürgermeister 
erklärte hierzu, dass bereits ein Gespräch stattgefunden habe. Er 
werde nochmals das Gespräch suchen.
Ein Gemeinderat fragte nach dem Stand für die geplante Sanie-
rung der Landesstraße durch Forst. 
Hier wurden noch keine Pläne vom Regierungspräsidium an die 
Gemeinde gegeben, so der Bürgermeister.
Ein Gemeinderat wollte wissen, wie der Stand beim Grundstücks-
kauf durch das Regierungspräsidium bei der Talhofbrücke ist. Hier 
haben zwischen dem Eigentümer und dem RP Gespräche statt-
gefunden und eine Einigung konnte wohl erzielt werden, so der 
Bürgermeister.
Auf dem Fußweg zwischen Willi-Messerschmidt-Straße und Zoll-
amt sollten die Hecken geschnitten werden, so ein Gemeinderat. 
Dies wird an den Bauhof weitergegeben, so der Bürgermeister.
Im Anschluss fand eine nicht öffentliche Sitzung statt.

Anmeldung für eine Kindertageseinrichtung 
in Essingen und Lauterburg
Kindergartenjahr 2026/2027 
Anmeldefrist bis 15.03.2026
Die Anmeldung für das kommende Kindergartenjahr (Beginn 
September 2026) erfolgt für alle kirchlichen und kommunalen 
Einrichtungen in Essingen und Lauterburg zentral über die Ge-
meindeverwaltung.
Damit die Zuteilung auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen 
geplant und koordiniert werden kann, bittet die Gemeindever-
waltung Essingen alle Erziehungsberechtigten, die bislang noch 
keine Anmeldung abgegeben haben, jedoch für ihr Kind einen 
Betreuungsplatz zum Kindergartenjahr 2026/2027 wünschen 
(auch Krippenkinder, die mit 3 Jahren in den Kindergarten wech-
seln), die Anmeldungen baldmöglichst, jedoch spätestens bis 
zum 15. März 2026 der Gemeindeverwaltung zukommen zu 
lassen. Dies kann in Papierform oder gerne auch per Mail mit 
entsprechendem Anhang erfolgen.
Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage unter 
„Rathaus und Service“ im Downloadbereich in der Rubrik „Kin-
der/Jugend/Soziales“. Bei Bedarf senden wir Ihnen das Formular 
auch gerne zu (Frau Elke Lüffe, Tel. 07365/83-38).
Erziehungsberechtigte, die bereits eine Anmeldung abgegeben 
haben, senden eventuelle Änderungswünsche bitte ebenfalls bis 
spätestens 15.03.2026 per E-Mail an lueffe@essingen.de.
Informationen zu den einzelnen Kindertageseinrichtungen er-
halten Sie auf unserer Homepage www.essingen.de oder direkt 
bei der Kita-Leitung der jeweiligen Einrichtung.
Die Gemeinde ist bei der Zuteilung der Plätze bestrebt, Ihrem 
Wunsch auf Betreuung in einer bestimmten Einrichtung nach-
zukommen. Dies ist jedoch leider nicht immer möglich, da die 
Kinderzahl pro Gruppe bzw. Einrichtung begrenzt ist. In diesen 
Fällen kann auf freie Plätze in anderen Kindertageseinrichtungen 
verwiesen werden, wobei selbstverständlich einvernehmliche 
Lösungen, mit Ihnen, den Erziehungsberechtigten, angestrebt 
werden.

Erweiterung der Öffnungstage 
der Jugendbude ab März 2026
Wie bereits berichtet, hat der Gemeinderat Ende 2025 die Er-
höhung der finanziellen Mittel für die Jugendbude beschlossen. 
Dadurch kann dem Wunsch der Gäste nach einem fünften Öff-
nungstag (Donnerstag) entsprochen werden.
Die Gemeinde Essingen freut sich sehr, dass der Partner der Ju-
gendbude, epia – Erlebnispädagogik im Alltag GbR, die zusätzli-
chen Öffnungszeiten nunmehr ab März 2026 umsetzen kann. Für 
die Jugendbude gelten deshalb ab sofort folgende erweiterte 
Öffnungszeiten:
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Montag: 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Dienstag: 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Mittwoch: 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Donnerstag: 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Freitag: 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Spionkarte
Liebe Bürgerinnen
und Bürger,
seit 1996 beteiligt sich die Ge-
meinde Essingen am vormals 
„Familien- und Sozialpass“ – 
jetzt „Spionkarte“ – der Stadt 
Aalen. Bei der Beteiligung der 

Gemeinde Essingen an der Spionkarte handelt es sich um eine 
Freiwilligkeitsleistung der Gemeinde Essingen für einen einkom-
mensabhängigen Personenkreis. Die Beteiligung erfolgt für An-
gebote, die nicht selbst in Essingen angeboten werden. 
Ermäßigungen erhalten Sie unter anderem auf den Eintritt ins 
Hallenbad, Freibäder, den Tiefen Stollen, Explorhino, für 
Schwimmkurse und einiges mehr.
Den Antrag für die Spionkarte erhalten Sie im Einwohnermel-
deamt im Rathaus Essingen.
Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und der Beantra-
gung erhalten Sie auch unter: www.aalen.de/spionkarte und 
www.essingen.de oder direkt im Einwohnermeldeamt, Melanie 
Keßler, kessler@essingen.de, Tel. 07365/8326

FUNDAMT

Jacke, Pullover, Schals und Schirme
Fundort: Remshalle Essingen
Fundzeit: Fasching

Wichtige Hinweise zu Fundsachen:
Fundgegenstände/Fundsachen, welche nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist (6 Monate nach der Anzeige des Fundes) nicht vom 
Verlierer/Eigentümer/Empfangsberechtigten abgeholt werden 
und bei denen darüber hinaus der Finder auf seinen Rückgabe-
anspruch verzichtet, werden in unregelmäßigen Abständen 
grundsätzlich öffentlich versteigert bzw. vernichtet/entsorgt (bei-
spielsweise Schlüssel und entsprechend nicht öffentlich verstei-
gerungsfähige Gegenstände). Sobald die jeweiligen Termine ei-
ner öffentlichen Versteigerung feststehen, werden diese ebenfalls 
öffentlich bekannt gegeben.

SCHULNACHRICHTEN

Musikschule Essingen
Aufgrund technischer Probleme nach dem Umzug kann der 
E-Mail-Kontakt sowie die Telefonverbindung mit der Musikschu-
le Essingen derzeit nicht garantiert werden.
Bitte kommen Sie deshalb zu den Sprechzeiten im Sekretariat: 
Montag: 9.00 - 11.00 Uhr im Rathaus Essingen oder Donnerstag: 
14.00 - 16.00 Uhr in der neuen Musikschule.
Unsere Lehrkräfte sind über die bekannten Medien erreichbar. 
Nachmittags fi nden Sie auch immer Ansprechpartner in der neu-
en Musikschule – Amselweg 18
Ihre Musikschule Essingen

GEMEINDEBÜCHEREI

Bürgerbibliothek Essingen

Unsere Empfehlungen in der Bürgerbiblio-
thek:

Hera Lind: Die stille Heldin
Eine starke Mutter. Ein ungewolltes Mutterkreuz. Ein Schicksal in 
Zeiten des Krieges.
Runau, 1905: Die junge Helene wird gezwungen, den gewalttäti-
gen Großbauern Otto zu heiraten. Ihre Ehe ist vom Patriarchat 
geprägt. Auch ihre Söhne müssen für den Vater schuften wie 
Arbeitssklaven. Als Otto im Ersten Weltkrieg fällt, versorgt die 
sechsfache Mutter den Bauernhof allein. Mit ihrer großen Liebe, 
dem Grenzsoldaten Ewald, bekommt sie sechs weitere Kinder. 
Bald aber stellt der erstarkende Nationalsozialismus die Familie 
vor eine Zerreißprobe. Helene verliert durch Unfälle, den Zweiten 
Weltkrieg und ein grausames Kriegsverbrechen fünf ihrer zwölf 
Kinder. Und doch bewahrt sie sich ihr großes Herz, das schließlich 
auf eine letzte schwere Probe gestellt wird.
Auf mitreißende und zutiefst bewegende Weise erzählt Hera Lind 
vom Schicksal einer Mutter im Krieg – so wie es wohl unzählige 
Mütter und Kinder erlebt haben und was viele Familien über 
Generationen prägte. Zugleich feiert sie mit dieser einzigartigen 
Familiengeschichte die Liebe.
Ulrike Renk: Eine Trilogie der Australien-Saga
Die Australierin Band 1 – Die australischen Schwestern Band 2
Das Versprechen der australischen Schwestern Band 3
Hélène Gestern: Der Duft des Waldes
Der Erste Weltkrieg und 100 Jahre danach - überall dieselbe 
Sehnsucht nach Frieden und Menschlichkeit.
Elisabeths Leben ändert sich schlagartig, als sie unerwartet ein 
Bündel alter Briefe und dazu ein verwunschenes Haus fernab von 
Paris erbt. Die junge Historikerin taucht ab in die rätselhaften 
Briefe, die Alban von der Front des Ersten Weltkriegs seinem 
Dichterfreund Anatole schrieb. Auf der Suche nach Antworten 
fi ndet Elisabeth Erinnerungen von Zeitzeugen, Tagebücher und 
verblüffende Fotos aus dem Krieg. Ihre Recherche führt sie von 
Paris über Brüssel nach Lissabon und immer wieder zurück in ihr 
friedliches Landhaus, wo sie nach und nach ein Mosaik aus Le-
bensgeschichten zusammensetzt, voller Leid, Liebe und Hoff-
nung. Hélène Gestern hat mit „Der Duft des Waldes“ einen be-
wegenden wie spannenden Roman über das 20. Jahrhundert 
geschrieben.
Adler Olsen: Tote Seelen singen nicht
Das Sonderdezernat Q ermittelt weiter! Eine der erfolgreichsten 
Thrillerserien der Welt geht in die zweite Staffel
Carl Mørck ist raus! Nachdem er eine Weile unschuldig im Ge-
fängnis war, quittiert er den Dienst im Sonderdezernat Q. Als 
Nachfolgerin taucht die toughe, geheimnisvolle Französin Helena 
Henry aus Lyon im Keller der Kopenhagener Polizei auf und legt 
die Füße auf Carls Tisch. Rose hasst die neue Kollegin vom ersten 
Augenblick an, Assad ist einigermaßen verwirrt von dieser faszi-
nierenden Frau. Dass Helena ein dunkles Geheimnis mit sich 
herumträgt, macht es nicht leichter, ihr als neuer Kollegin zu 
trauen. Doch eine grausame Mordserie lässt keinen Raum für 
solche Überlegungen. Das Team muss handeln, und zwar schnell, 
denn das Motiv des Mörders liegt weit zurück in der Vergangen-
heit. Und es ist stark. Doch ausgerechnet Carl liefert dem Team 
die erste heiße Spur – die Jahrzehnte zurück führt, in ein Sän-
gerinternat, in dem Entsetzliches geschehen ist ...
„Tote Seelen singen nicht“: Der elfte Fall für das Sonderdezernat 
Q in Kopenhagen ist ein atemberaubender Thriller über die toxi-
sche Macht von Demütigungen und den langen Atem der Rache.
Gerne begrüßen wir unsere Besucher zu folgenden Öffnungs-
zeiten: 
Dienstag: 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 15.00 – 18.00 Uhr
Freitag:   9.00 – 12.00 Uhr

Immer gut informiert 
mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde.
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SONSTIGE AMTL. BEKANNTMACHUNGEN

97. FNP-Änderung „Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7“

Bekanntmachung der  
Genehmigung/Wirksamwerden
Folgende Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) für die Ver-
waltungsgemeinschaft Aalen (Aalen-Essingen-Hüttlingen) ist vom 
Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 26. Februar 2026 
(Az. RPS21-2511-443/11) genehmigt worden; die Erteilung der 
Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht:

Bereich „Gewerbepark Aalen-Ebnat/A7“ in Aalen-Ebnat 
(97. FNP-Änderung)
Feststellungsbeschluss vom 28. November 2025 (Gemeinsamer 
Ausschuss)

Die 97. FNP-Änderung führt zu folgenden neuen Darstellungen:
	•	 Geplante Gewerbebaufläche	�  ca. 14,8 ha

Maßgebend ist der Lageplan des Stadtplanungsamtes Aalen vom 
12. Februar 2024.

Gesetzliche Wirksamkeitsvoraussetzungen
Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass
	•	 eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieses Feststellungsbeschlusses nach 
§ 4 Absatz 4 und 5 GemO in dem dort bezeichneten Umfang 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht worden sind;

	•	 eine etwaige beachtliche Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften gemäß § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1-3 
des Baugesetzbuches (BauGB), 

	•	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 etwaige be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 

	•	 etwaige beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gemäß 
§ 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) beim 
Zustandekommen des Flächennutzungsplans nach § 215 Abs. 
1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
schriftlich gegenüber der Stadt Aalen (Bürgermeisteramt) 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Die Unbeachtlichkeit der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften ist nicht gegeben, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzungen sowie über das Genehmigungsver-
fahren und die Bekanntmachung verletzt worden sind.
Mit der Bekanntmachung der FNP-Genehmigung im Stadtinfo 
(Amtliche Bekanntmachungen) der Stadt Aalen und in den Amts-
blättern der Gemeinden Essingen und Hüttlingen wird gem. § 6 
Abs. 5 BauGB diese FNP-Änderung mit Datum vom 07.03.2026 
wirksam.
Die FNP-Änderung (Lageplan und Begründung) kann während 
der Dienststunden (Montag bis Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Mon-
tag und Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 bis 18.00 
Uhr) beim Stadtplanungsamt Aalen, Rathaus Aalen, Marktplatz 
30, 5. Stock, 73430 Aalen eingesehen werden. Es wird empfoh-
len, einen Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren; es können 
auch außerhalb dieses Zeitraumes Termine vereinbart werden 
(Tel. 07361 52-1511). Dort wird auch eine zusammenfassende 
Erklärung gem. § 6 Abs. 5 BauGB bereitgehalten.
Jedermann kann über diesen Plan und dessen Inhalt Auskunft 
verlangen.
Aalen, 2. März 2026
Bürgermeisteramt Aalen
gez. Frederick Brütting
Oberbürgermeister

Aufstellung nach § 2 BauGB der 126. FNP-Änderung im Bereich 
„Westlich der Frankeneichstraße“ in Aalen-Fachsenfeld

126. FNP-Änderung „Westlich der Franken-
eichstraße“ in Aalen-Fachsenfeld
Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat in seiner Sitzung am  
24. Juli 2025 beschlossen, einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan sowie eine Satzung über örtliche Bauvorschriften ge-
mäß § 74 Landesbauordnung (LBO) für das Bebauungsplangebiet 
aufzustellen. Dem Abgrenzungsplan (vom 7. Juni 2024) zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan wurde zugestimmt.
Der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft der 
Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen und Hüttlingen hat in 
seiner Sitzung am 25. Februar 2026 beschlossen, eine Flächen-
nutzungsplanänderung im Bereich „Westlich der Frankeneich-
straße“ in Aalen-Fachsenfeld (126. FNP-Änderung) aufzustellen. 
Die Änderung des Flächennutzungsplans für die Verwaltungs-
gemeinschaft Aalen (126. FNP-Änderung) erfolgt im Parallelver-
fahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB.
Für die Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt, in der die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet werden.
Die Größe des Bebauungsplangebietes „Änderung Bebauungs-
plan Hohfeld Nr. 66-02/5 westlich der Frankeneichstraße“ im 
Planbereich 66-03, Plan Nr. 66-03 in Aalen-Fachsenfeld beträgt 
ca. 0,48 ha. Die Gesamtfläche der 126. FNP-Änderung „Westlich 
der Frankeneichstraße“ umfasst ca. 0,37 ha.
Innerhalb des Änderungsbereiches der 126. FNP-Änderung be-
finden sich die beiden Flurstücke 151/9 und 151/10. Der Ände-
rungsbereich wird wie folgt begrenzt:
	•	 im Osten durch die Flurstücke 150/8 und 170/2,
	•	 im Süden durch das Flurstück 151/8,
	•	 im Westen durch das Flurstück 152/1 und Teilflächen von Flur-

stück 151/10 und
	•	 im Norden durch das Flurstück 152.
Der Änderungsbereich befindet sich im westlichen Bereich von 
Fachsenfeld entlang der Frankeneichstraße. Östlich und nördlich 
grenzt ein Wohngebiet an, während südlich nur noch vereinzelte 
Häuser stehen und hier der Ortsrand bereits ersichtlich ist. Etwa 
200 m weiter südöstlich befindet sich dann der gewerblich ge-
prägte Teil von Fachsenfeld. 
Durch Bauleitplanung soll im Änderungsbereich westlich der 
Frankeneichstraße eine flächensparende und verdichtete Bebau-
ung entlang der bestehenden Erschließungsstraße als Abrundung 
am Siedlungsrand ermöglicht werden. 
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Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Präsen-
tation der allgemeinen Ziele und Zwecke sowie der voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung im Sinne des

§ 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt durch die Ver-
öffentlichung der Begründung sowie der Planunterlagen zur 126. 
FNP-Änderung in der Zeit vom 9. März 2026 bis einschließlich 
10. April 2026 im Internet unter www.aalen.de/planungsbetei-
ligung oder unter www.aalen.de → Startseite → Entwickeln → 
Bauen → Beteiligung Bauleitplanverfahren. Die Planunterlagen 
können dort eingesehen werden. Zusätzlich zur Veröffentlichung 
im Internet werden die Planungsunterlagen in der Zeit vom 9. 
März 2026 bis einschließlich 10. April 2026 im Rathaus Aalen, 
Marktplatz 30, 73430 Aalen öffentlich zur Einsichtnahme aus-
gelegt. Die Öffnungszeiten des Rathauses sind von Montag bis 
Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Montag und Dienstag 14.00 bis 16.00 
Uhr und Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten 
können andere Termine vereinbart werden (Tel. 07361 52-1511 
oder per E-Mail stadtplanungsamt@aalen.de). Auskünfte werden 
ebenfalls im Stadtplanungsamt gegeben.

Diese Informationsmöglichkeit ist ausschließlich für die Beteili-
gung der Öffentlichkeit im Bauleitplanverfahren bestimmt. Bei 
einer unzulässigen Weiterverarbeitung eines Bauleitplanentwur-
fes übernimmt die Stadt Aalen keine Gewährleistung (Verbind-
lichkeit haben nur die Originale). 

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen ab-
gegeben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch (plan-
verfahren@aalen.de oder über das eingerichtete Kontaktformular 
unter www.aalen.de/planungsbeteiligung) übermittelt werden. 
Bei Bedarf können Stellungnahmen auch schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Stadtplanungsamt Aalen (Marktplatz 30, 
73430 Aalen) sowie in den Gemeinden Essingen und Hüttlingen 
abgegeben werden. Es wird gebeten, die volle Anschrift anzuge-
ben. 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nicht fristgerecht abgegeben worden sind, 
können bei der Beschlussfassung über die Bauleitpläne gem.  
§ 3 Abs. 2 und 3 BauGB und § 4a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Bauleitpläne nicht von Bedeutung ist. 

Ergänzender Hinweis zur Flächennutzungsplan-Änderung:
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der 

Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.
Über die Stellungnahmen entscheidet der Gemeinderat in öffent-
licher Sitzung.

Aalen, 26. Februar 2026
Bürgermeisteramt Aalen
gez. Wolfgang Steidle
Erster Bürgermeister

Bundesagentur für Arbeit Aalen

„Stark durch die Lebensmitte“: 
Wechseljahre im Beruf
Online-Veranstaltung am 10.03.2026, 9.00 - 10.30 Uhr
Hitzewallungen, Schlafmangel, Konzentrationsschwäche – die 
Wechseljahre treffen viele Frauen mitten im Berufsleben und sind 
dennoch oft ein Tabuthema am Arbeitsplatz. 
Erfahren Sie in dem kostenlosen Online-Vortrag, wie Sie bewusst, 
gesund und energiegeladen durch die Phase der Wechseljahre 
kommen sowie körperliche und mentale Veränderungen besser 
einordnen. 
Für mehr Klarheit und Souveränität im Umgang mit Ihren Wech-
seljahren im beruflichen Kontext.
Die Referentin Dr. med. Suzann Kirschner-Brouns ist Ärztin und 
Medizinjournalistin sowie etablierte Autorin für Gesundheits-
themen. Mit ihrem YouTube-Kanal zum Thema Frauengesundheit, 
der bislang mehr als zehn Millionen Mal aufgerufen wurde, er-
reicht sie zunehmend mehr Frauen, vor allem zum Thema Wech-
seljahre.
Anmeldung bitte unter https://eveeno.com/wechseljahreimbe-
ruf.
Nach der Registrierung erhalten Sie per E-Mail den Link zum 
Online-Vortrag. Für die Teilnahme benötigen Sie ein internetfähi-
ges Smartphone, Tablet oder Laptop.

„Berufliche Anerkennungsverfahren 
als Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt“
Online-Veranstaltung am 18.03.2026 l 17.00 - 18.30 Uhr
Sie haben einen Ausbildungs- oder Studienabschluss aus dem 
Ausland? 
Ein wichtiger Ansatz, damit Sie sich als Fachkraft in den Arbeits-
markt integrieren können, ist die Anerkennung von Ihrem Aus-
bildungs- und Studienabschluss aus dem Ausland.
Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist in vielen Branchen von einem 
Fachkräftemangel geprägt. Die gute Integration von Migrantinnen 
und Migranten spielt daher eine immer wichtigere Rolle. 
Diese Situation verschärft sich durch den demografischen Wandel 
– die Babyboomer-Jahrgänge scheiden aus dem Erwerbsleben 
aus.
Das berufliche Anerkennungssystem in Deutschland ist jedoch 
komplex – es gibt bundes- und landesrechtliche Regelungen.
Die Online-Veranstaltung gibt Ihnen einen ersten Einblick in den 
Dschungel der reglementierten und nicht reglementierten Beru-
fe und die vielfältigen Anerkennungswege.

LUBW - Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Erfassungen von Tieren, Pflanzen und Biotopen
In unserer Gemeinde werden im Zeitraum von März bis Ende 
November 2026 Erfassungen von Tieren und Pflanzen im Auftrag 
der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg durch-
geführt. Dabei wird unsere Gemeindefläche nicht flächendeckend 
untersucht. Die Untersuchungen erfolgen auf wenigen Stich-
probenflächen, überwiegend im Außenbereich unserer Gemein-
de. Ziel ist es, langfristig die Qualität von Biotopen bzw. das Vor-
kom-men und Bestandstrends von Tier- und Pflanzenarten zu 
erfassen. Die Ergebnisse werden auf Landes- und teils auch 
Bundesebene hochgerechnet, um Aussagen zur Entwicklung 
treffen zu können.
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Die Erfassungen finden im Rahmen folgender Monitoringpro-
gramme statt:
Die Bundesrepublik Deutschland ist als Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union nach Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-RL) verpflichtet, im gesamten Bundesgebiet regelmäßig ein 
Monitoring zur Überwachung der Erhaltungszustände für Arten 
von gemeinschaftlichem Interesse durchzuführen und die Ergeb-
nisse an die EU zu berichten. Die in Baden-Württemberg unter-
suchten Arten sind Teil des bundesweiten Stichprobenmonito-
rings innerhalb der kontinentalen biogeografischen Region. Die 
Gesamtanzahl der Stichproben sowie die Verteilung auf die 
Bundesländer wurde vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) vor-
gegeben und je nach Art um weitere Stichproben in den Bundes-
ländern ergänzt. Die Ergebnisse fließen in den FFH-Bericht 2031 
ein. Die Lage der Stichprobenflächen wurde im Rahmen einer 
Zufallsziehung ausgewählt. Da die externen Dienstleistenden die 
Arbeiten selbstständig planen, sind alle Flächen angegeben, die 
zwischen 2026 und 2029 beprobt werden. Weitere Informatio-
nen zur FFH-Richtlinie sowie deren Umsetzung in Baden-Würt-
temberg finden Sie auf der Internetseite der LUBW: FFH-Richtlinie.
Im Rahmen dieser Erfassungen ist es den kartierenden Fachper-
sonen als Beauftragte der LUBW entsprechend den Vorgaben des 
§ 52 NatSchG grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige 
Anmeldung zu betreten. Die Kartierenden betreten nur offene 
Landschaft und Wald im Außenbereich. Fest umzäunte Privat-
gärten werden ohne Zustimmung nicht betreten. Die von der 
LUBW beauftragten Personen haben eine Bescheinigung erhal-
ten, die sie im Gelände mit sich führen. Die Stichprobenflächen 
bleiben anonym, um die Aussagekraft des Monitorings zu ge-
währleisten. Es erfolgt auch keine Zuordnung der Ergebnisse zu 
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern oder Bewirt-
schaftenden. Dauerhafte Markierungen werden nicht vorgenom-
men. Der Zeitpunkt der Erfassung richtet sich nach dem Entwick-
lungsstand der Arten oder Lebensräume und wird stark von den 
aktuellen Wetterbedingungen beeinflusst. Eine Begleitung der 
Erfassungen vor Ort ist leider nicht möglich.
Bei Fragen steht Ihnen die LUBW unter folgender E-Mail-Adresse 
zur Verfügung: post-stelle@lubw.bwl.de.

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

Weltfrauentag 
Finanzielle Altersvorsorge jetzt angehen 
Beratungstermin für Intensivgespräch Altersvorsorge buchen 
Frauen in Baden-Württemberg erhalten im Durchschnitt eine 
geringere gesetzliche Rente als Männer. Zum Weltfrauentag am 
8. März 2026 empfiehlt die Deutscher Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg (DRV BW) nicht nur jungen Frauen, sich jetzt 
um die Planung ihrer Altersvorsorge zu kümmern. 
Wer ein Intensivgespräch für Altersvorsorge bei der DRV BW 
bucht, erhält nicht nur Informationen über die Ansprüche gegen-
über der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch zur be-
trieblichen und privaten Altersvorsorge. Der Regionalträger berät 
neutral, unabhängig, kostenfrei und individuell Versicherte, damit 
sie frühzeitig gute Entscheidungen treffen können: angefangen 
von der Klärung der individuellen Ansprüche in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, über Risiken, die im konkreten Fall abgesi-
chert werden können bis hin zu Fördermöglichkeiten in der pri-
vaten oder betrieblichen Altersvorsorge. 

Warum individuelle Beratung für Frauen so wichtig ist 
Für eine ausreichende Versorgung im Alter reicht die gesetzliche 
Rente in den meisten Fällen nicht aus. Die Gründe sind vielfältig 
und bei Frauen insbesondere: Erwerbsbiografien, die durch Kin-
dererziehung oder die Pflege von Angehörigen unterbrochen 
werden, Teilzeitarbeit und die Lohnlücke (Gender Pay Gap). 
Daher sind ihre Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung 
und folglich auch ihre Rente geringer. Einige Frauen unterschät-
zen grundsätzlich die Auswirkungen von Teilzeit und Arbeitsun-
terbrechungen auf ihr Alterseinkommen. Die Bedeutung finan-
zieller Verbindlichkeiten, die im Alter weiter bedient werden 
müssen, spielt in jüngeren Jahren häufig zudem eine untergeord-
nete Rolle bei der Bewertung der finanziellen Gesamtsituation 
nach dem Erwerbsleben. 

Individuelle Beratung hilft, damit Frauen die richtige Vorsorgestra-
tegie treffen können – abhängig von Alter, Einkommen, Familien-
stand und der persönlichen Sicherheitsorientierung. 

Regionales Service-Angebot und Terminbuchung 
Interessierte können einen Termin für ein 90-minütiges Intensiv-
gespräch oder eine 120-minütige Paarberatung zur Altersvorsor-
ge in den Regionalzentren, Außenstellen oder als Video-Beratung 
buchen. Die Altersvorsorge-Profis erklären vorab, welche Unter-
lagen sie für ein Intensivgespräch benötigen. 
Details unter www.drv-bw.de/Altersvorsorge/Intensivgespraeche 
Information 
Weiterführende Informationen erhalten Frauen auf der DRV BW-
Themenseite www.drv-bw.de/Altersvorsorge/Frauen 

Führerscheinstellen des Landratsamts  
verlängern Öffnungszeiten
Seit dem 3. März 2026 haben die Führerscheinstellen der Land-
kreisverwaltung in Aalen und Schwäbisch Gmünd länger geöff-
net. Die neuen Öffnungs- und Telefonzeiten sind:
Montag – Donnerstag	   7.30 bis 12.00 Uhr
Freitag			     7.30 bis 11.30 Uhr
Donnerstag		  14.00 bis 16.00 Uhr
Neu ist auch die E-Mail-Adresse, unter der sowohl die Dienst-
stelle in Aalen als auch in Schwäbisch Gmünd erreichbar ist: 
fuehrerscheinstelle@ostalbkreis.de. 

Wenn (ausgerechnet) Vereinbarkeit Karrieren 
beendet – Was Führung heute falsch macht
Online-Auftakt der landesweiten Veranstaltungen des Landes-
programms
 Kontaktstellen Frau und Beruf Baden-Württemberg am 17. 
März 2026, 17.00 - 19.00 Uhr
Mehr Frauen in Führung? Das Ziel ist schnell formuliert. Die Rea-
lität sieht anders aus: Viele Unternehmen organisieren – oft gut 
gemeint – genau den Ausstieg der Frauen, die sie eigentlich 
halten wollen. Mit dem Impulsvortrag „Wenn (ausgerechnet) 
Vereinbarkeit Karrieren beendet. Was Führung heute falsch 
macht.“ setzt Robert Franken am 17. März 2026 von 17.00 bis 
19.00 Uhr den Auftakt zur landesweiten Veranstaltungsreihe des 
Landesprogramms Kontaktstellen Frau und Beruf Baden-
Württemberg. Die Veranstaltung findet online statt.
Der Vortrag stellt eine unbequeme These in den Raum: Verein-
barkeit ist in ihrer heutigen Form Teil des Problems. Teilzeit, 
flexible Arbeitszeiten und individuelle Sonderlösungen gelten als 
Fortschritt – stabilisieren jedoch ein System, das auf Dauerver-
fügbarkeit, Präsenzkultur und unausgesprochene männliche 
Karrierelogiken setzt. Wer nicht jederzeit verfügbar ist, zahlt mit 
Karrierechancen. Wer Care-Arbeit übernimmt, verschwindet aus 
informellen Netzwerken. Gleichstellung wird delegiert – und da-
mit entpolitisiert.
Robert Franken verschiebt den Fokus weg vom individuellen 
„Lebensmodell“ hin zu den ökonomischen und kulturellen 
Grundannahmen unserer Arbeitswelt. Seine Analyse macht 
deutlich: Vereinbarkeit ist keine private Herausforderung einzel-
ner Frauen, sondern eine Machtfrage. Und sie betrifft Männer 
ebenso wie Frauen – denn auch sie profitieren oder verlieren 
innerhalb desselben Systems.
Der Impulsvortrag verbindet Gleichstellung, Diversity & Inclusi-
on, New Work und Nachhaltigkeit zu einer zentralen Frage, die 
Organisationen gerne vermeiden:
Wie lange wollen wir ein System aufrechterhalten, dessen 
Kosten ausgelagert werden – und an wen?
Als provokanter Auftakt der landesweiten Reihe richtet sich die 
Online-Veranstaltung, an Führungskräfte, Personalverantwortliche 
sowie an interessierte Frauen und Männer und alle, die bereit 
sind, gängige Erzählungen von Vereinbarkeit, Leistung und Ver-
antwortung zu hinterfragen. Der Vortrag ist eine Einladung, Füh-
rung nicht länger als Delegation von Problemen zu verstehen, 
sondern als bewusste Entscheidung für strukturelle Veränderung.
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Regierungspräsidium Stuttgart

THE LÄNDARZT geht in die nächste Runde
Vom 1. bis 31. März 2026 sind wieder Bewerbungen für die 
Landarztquote möglich
Nachwuchs für die hausärztliche Versorgung gesucht
Vom 1. bis 31. März 2026 haben Interessierte wieder die Ge-
legenheit, sich im Rahmen der Landarztquote auf einen von 
75 Studienplätzen im Bereich der Humanmedizin zu bewer-
ben. Ziel des Programms ist es, die hausärztliche Versorgung 
in ländlichen Regionen nachhaltig zu stärken.
Die Landarztquote in Baden-Württemberg geht in die sechste 
Runde: Vom 1. bis einschließlich 31. März 2026 können sich In-
teressierte unabhängig von ihrer Abiturnote über www.ländarzt.
de für einen von 75 Studienplätzen im Bereich der Humanmedi-
zin bewerben.
Die Landarztquote ist eine Vorabquote im Zulassungsverfahren 
für das Studium der Humanmedizin. Grundlage ist das Gesetz zur 
Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung 
in Bereichen des öffentlichen Bedarfs in Baden-Württemberg 
(Landarztgesetz). Jährlich können bis zu 75 Studienplätze an Be-
werberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich verpflich-
ten, nach dem Studium und der Facharztweiterbildung für min-
destens zehn Jahre als Hausärztin oder Hausarzt in 
unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten 
zu arbeiten.
Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha sagte: 
„Mit der Landarztquote öffnen wir nicht nur die Tür zum Medizin-
studium – wir sichern ganz konkret eine qualitativ hochwertige 
hausärztliche Versorgung von morgen in unseren Regionen im 
Land. Wer sich für diesen Weg entscheidet, übernimmt Verant-
wortung für Menschen, die sonst weite Wege oder lange Warte-
zeiten in Kauf nehmen müssten. Für mich ist das viel mehr als 
eine Karriereentscheidung. Es ist ein klares Bekenntnis zu Solida-
rität, Nähe und Verlässlichkeit im Gesundheitswesen. Ich freue 
mich über alle Frauen und Männer, die diesen Weg hoch moti-
viert gehen und die Medizin dorthin bringen, wo unsere Bürgerin-
nen und Bürger gerne leben.“ 
Regierungspräsidentin Susanne Bay unterstrich die Bedeutung 
des Programms: „Mit der Landarztquote fördern wir die hausärzt-
liche Versorgung in unseren ländlichen Regionen und eröffnen 
gleichzeitig jungen ambitionierten Menschen den Weg ins Medi-
zinstudium. Entscheidend sind dabei die persönliche Eignung 
und Motivation der Bewerberinnen und Bewerber. Wer bereit ist, 
in ländlichen Regionen langfristig als Hausärztin oder Hausarzt 
tätig zu sein, trägt entscheidend zur Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung und damit zum Wohl unserer Gesellschaft bei.“
Bewerberinnen und Bewerber können ihre Unterlagen auf www.
ländarzt.de hochladen und sich für einen der 75 Studienplätze 
bewerben. Nach einer erfolgreichen schriftlichen Bewerbung 
folgt für etwa 150 Personen die Einladung zu einem persönlichen 
Auswahlgespräch.
Für die Vergabe der Studienplätze ist die Abiturnote nicht aus-
schlaggebend. Maßgeblich sind vielmehr das Ergebnis des medi-
zinischen Eignungstests (TMS), bereits gesammelte berufliche 
oder ehrenamtliche Erfahrungen im medizinischen Bereich sowie 
die Leistungen im strukturierten Auswahlgespräch.
Als Hausärztinnen oder Hausärzte in unterversorgten oder von 
Unterversorgung bedrohten Gebieten tragen die künftigen Medi-
zinerinnen und Mediziner wesentlich zur Sicherstellung der ge-
sundheitlichen Versorgung im Land bei. Das Tätigkeitsfeld ist 
vielfältig: Das Berufsbild der hausärztlichen Versorgung ist viel-
seitig, denn man kann sich in der Allgemeinmedizin, Innerer 
Medizin oder Pädiatrie, also Kinder- und Jugendmedizin, spezia-
lisieren. Der spätere Einsatzort wird vor Festlegung durch das 
zuständige Regierungspräsidium Stuttgart gemeinsam mit den 
angehenden Hausärztinnen und Hausärzten besprochen. Dabei 
werden nach Möglichkeit persönliche Lebensverhältnisse wie 
beispielsweise Betreuungspflichten sowie Ortswünsche berück-
sichtigt. Weitere Informationen sowie ein Video mit Einblicken in 
das Programm und das Berufsbild finden sich auf der Internet-
seite von THE LÄNDARZT.
Eindrücke zur Kampagne „THE LÄNDARZT – werde Hausärztin 
oder Hausarzt in Baden-Württemberg“ gibt es zudem auf den 
Social-Media-Kanälen auf Instagram, LinkedIn und Facebook.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evang. Kirchengemeinde 
Essingen-Lauterburg

TERMINE
So., 8. März 2026, Okuli
Wochenspruch: Wer die Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das 
Reich Gottes.� (Lk 9,62)

	 9.20 Uhr	 Kein Gottesdienst in Lauterburg!
	10.30 Uhr	 Gottesdienst mit Posaunenchor in Essingen 
		  (Pfarrerin Engelmann)
		  Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde
	10.30 Uhr	 ökumenischer Weltgebetstag der Kinder im kath. 

Gemeindehaus, s. u. Verschiedenes
Mo., 9. März 2026
	20.00 Uhr	 Posaunenchorprobe
Di., 10. März 2026
 	9.30 Uhr	 Mutter-Kind-Gruppe in Lauterburg
	20.00 Uhr	 Kirchenchorprobe
Mi., 11. März 2026
 	9.30 Uhr	 Krabbelgruppe in Essingen (Gemeindehaus/Unter-

geschoss)
	 9.30 Uhr	 Tanzen (Evang. Gemeindehaus Essingen),
		  s. u. Verschiedenes
	15.15 Uhr	 Konfirmandenunterricht Gruppe 1
	16.30 Uhr	 Konfirmandenunterricht Gruppe 2
Do., 12. März 2026
	15.00 Uhr	 Frauenkreis, s. u. Verschiedenes
	20.00 Uhr	 Posaunenchorprobe in Lauterburg
Fr., 13. März 2026
 16.00 Uhr	Jungschar in Lauterburg
	19.30 Uhr	 KGR-Sitzung in Essingen
Sa., 14. März 2026
	 9.00 Uhr	 Konfirmanden-Tag (Evang. Gemeindehaus Essingen)
So., 15. März 2026 – Lätare
	 9.20 Uhr	 Gottesdienst mit Taufe in Lauterburg
		  (Pfarrerin Engelmann)
	10.30 Uhr	 Gottesdienst mit Taufen und Kirchenchor in Essingen
		  (Pfarrerin Engelmann)

VERSCHIEDENES
Tanzen bringt Freude ins Leben!
Mittwochs trifft sich eine bewegungsfreudige Gruppe im ev. Ge-
meindehaus, um schwungvoll in den Tag zu tanzen. Im Kreis oder 
in Reihen wird zu Musik aus aller Welt getanzt. Die Tänze sind 
flott, langsam oder auch meditativ. Herzliche Einladung an alle, 
die Freude an Musik und Bewegung haben. Es sind keine Vor-
kenntnisse nötig. Einfach kommen, ausprobieren und Spaß ha-
ben!
Die nächsten Termine:
11. März 2026, 18. März 2026, 25. März 2026, 9.30 Uhr -11.00 
Uhr im Ev. Gemeindehaus Essingen.
Kosten je Vormittag:
5 Euro. Die Leitung hat Andrea Zube (Tanzleiterin beim BVST). 
Sie beantwortet auch gerne weitere Fragen. Tel. 07365/3829983
Programm Frauenkreis
12. März 2026	 Hättet ihr es gewusst? Spannende Fragen und 

noch spannendere Antworten!
9. April 2026	 Ein Nachmittag mit Pfarrerin Engelmann
7. Mai 2026	 Farben sprechen uns an, auch in Bildern von 

Maler Emil Nolde, ein Nachmittag mit Linde 
Gerlach

11. Juni 2026	 Eine Reise nach Rom
9. Juli 2026	 Sommerfest
Wir treffen uns donnerstags um 15.00 Uhr im Evang. Gemeinde-
haus Essingen. Alle interessierten Frauen sind herzlich eingela-
den! Kontakt: Renate Wolf, Tel. 4170788 und Petra Miske, Tel. 
384
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KGR-Sitzung 
Am Freitag, dem 13. März 2026 findet um 19.30 Uhr eine KGR-
Sitzung im Evang. Gemeindehaus Essingen statt. Folgende Tages-
ordnung ist vorgesehen: Andacht und Protokoll; Finanzen; 
Abendmahl; Gebäude Lauterburg; Ausschüsse, Beauftragte, De-
legierte; Sonstiges. Interessierte Gemeindeglieder sind freundlich 
eingeladen. Eine nicht öffentliche Sitzung schließt sich an.

Weltgebetstag 2026
Nigeria – Kommt, bringt eure Last
Der Kinder-Weltgebetstag findet am 8. März 
2026 um 10.30 Uhr im katholischen Gemein-
dehaus statt. Auch hier werden Nigeria, die 
wunderbare Natur und die Bewohner vorge-
stellt. Wir freuen uns auf Sie und euch!
Die Vorbereitungsteams

Evang. Kirchengemeinde Essingen-Lauterburg
Kirchgasse 14, Tel. 222 und Fax 6681
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de

Pfarrerin Stefanie Engelmann
E-Mail: Stefanie.Engelmann@elkw.de

Sekretärin: Simone Pfleiderer
E-Mail: Gemeindebuero.Essingen@elkw.de

Finanzen: Jutta Schwarz (Tel. 07365/9648837)
E-Mail: Jutta.Schwarz@elkw.de

Öffnungszeiten ev. Gemeindebüro
Dienstag bis Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstagnachmittag von 16.00 bis 17.30 Uhr

Erster Vorsitz der Kirchengemeinde Essingen-Lauterburg
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder Mobil 0171/9415686

Ansprechpartner für Lauterburg
Werner Schäffer, Tel. 0157/34723504

Mesner-Team Essingen (Koordination):
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder Mobil 0171/9415686

Mesner-Team Lauterburg
Ansprechpartner Werner Schäffer, Tel. 6961 oder
Mobil 0157/34723504

Hausmeister Ev. Gemeindehaus Essingen
Herr Vizkeleti, Tel. 0176/28775571, Mail ferenc.vizkeleti53@
gmail.com

Ev. Kindergarten „Am Schlosspark“ Essingen
Liane Ritz, Tel. 5020

Ev. Kindergarten „Sonnenschein“ Lauterburg
Sonja Schmidt-Gruber, Tel. 5241

Bankverbindung ev. Kirchengemeinde
Essingen-Lauterburg
Kreissparkasse Ostalb
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE 96 6145 0050 0110 0191 49
Schauen Sie mal vorbei:
www.essingen-evangelisch.de
www.facebook.com/essingen.evangelisch
www.instagram.com/essingen.evangelisch

Kath. Kirchengemeinde Herz Jesu Essingen

Samstag, 7. März 2026
	10.00 Uhr	 Erstkommunionkerzen – Basteln der Seelsorgeeinheit 

im Bischof-Schmid-Haus in Dewangen

Seelsorgeeinheit Rems-Welland

	18.30 Uhr	 Beichtgelegenheit
	19.00 Uhr	 heilige Messe
Sonntag, 08. März 2026 – 3. Fastensonntag
	L1: Ex 17,3-7, Ps 95, L2: Röm 5,1-2.5-8, Ev: Joh 4,5-42
	10.30 Uhr	 ökum. Kinderweltgebetstag im kath. Gemeindehaus
	14.00 Uhr	 Taufe Mara Kurz
Dienstag, 10. März 2026
	19.30 Uhr	 KGR-Sitzung im Gemeindehaus
Mittwoch, 11. März 2026
	16.30 Uhr	 Erstkommunionvorbereitung im kath. Gemeindehaus
		  Beichtvorbereitung
Donnerstag, 12. März 2026
	17.00 Uhr	 Rosenkranz
Sonntag, 15. März 2026 – 4. Fastensonntag (Laetare)
	L1: 1 Sam 16,1b.6-7,10-13b, Ps 23, L2: Eph 5,8-14, Ev: Joh 9,1-41
	10.00 Uhr	 Familiengottesdienst der SE Rems-Welland
		  in der Herz-Jesu-Kirche (Fachsenfeld)
		  mit den Erstkommunionkindern
	11.15 Uhr	 Gemeindeversammlung der SE Rems-Welland
		  im kath. Gemeindehaus (Fachsenfeld)
	12.30 Uhr	 Fastensuppen-Essen, kath. Gemeindehaus (Fachsen-

feld)

Taufen in unserer Seelsorgeeinheit:
Wenn Sie einen Termin für die Taufe vereinbaren möchten, wen-
den Sie sich bitte an Herrn Pfarrer Michael Windisch, Tel. 
07361/9209765, E-Mail: michael.windisch@drs.de
Die Anmeldung erfolgt dann in den jeweiligen Pfarrbüros.

Rosenkranz
Jeden Donnerstag um 
17.00 Uhr wird in der 
Herz-Jesu-Kirche der 
Rosenkranz gebetet. 
Dieses stille und besinn-
liche Gebet lädt dazu 
ein, in Gemeinschaft 
innezuhalten und zur 
Ruhe zu kommen.

Im Anschluss findet keine heilige Messe statt.

Firmung unter dem Motto „Baustelle“
Am Sonntag, 1. März 2026, empfingen 37 
Jugendliche aus unserer Gemeinde das Sa-
krament der Firmung. Der festliche Gottes-
dienst stand unter dem Leitwort „Baustelle“ 
– ein Bild für das Leben und den Glauben 
junger Menschen, die sich im Umbruch be-
finden, wachsen, fragen und ihren eigenen 
Weg mit Gott weiterbauen.
Zelebriert wurde der Gottesdienst von Bi-
schof Dr. Klaus Krämer gemeinsam mit 

Pfarrer Michael Windisch. Der Gottesdienst mit der Spendung 
des Firmsakramentes fand in der Herz-Jesu Kirche in Fachsenfeld 
statt – ein schönes Zeichen lebendiger Gemeinschaft in unserer 
Seelsorgeeinheit Rems-Welland.
Die feierliche Gestaltung wurde von Ministrantinnen und Minis-
tranten aus beiden Gemeinden unterstützt. Musikalisch war der 
Gottesdienst besonders vielfältig und eindrucksvoll umrahmt: der 
Musikverein Essingen, der Essinger Posaunenchor und Tobias 
Woletz an der Orgel trugen gemeinsam dazu bei, die Feier wür-
dig und festlich zu gestalten.
Im Rahmen der Firmung wurde auch um eine Spende für die 
Kinder- und Jugendarbeit gebeten. Stellvertretend wurde dabei 
das Kinder- und Jugendhaus St. Vinzenz vorgestellt, das sich in 
besonderer Weise für junge Menschen einsetzt und ihnen Halt, 
Begleitung und Perspektiven bietet.
Ein herzlicher Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses besonde-
ren Tages beigetragen haben – den Firmanden und ihren Fami-
lien, den Seelsorgern, den Firmbegleiterinnen, den musikalisch 
Mitwirkenden, den Ministranten sowie allen Helferinnen und 
Helfern. Möge das Leitbild der „Baustelle“ die Jugendlichen er-
mutigen, ihr Leben und ihren Glauben weiterhin vertrauensvoll 
und mit Gottes Segen zu gestalten.
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Folgende Firmlinge empfi ngen das Firmsakrament:
Clara Aichele, Hans Baier, Lea Baum, Lia Becker, Katharina Bul-
linger, Justin D´Angelo, Laura-Marie Deeg, Lasse Deeg, Jonathan 
Ehrensperger, Lion Grimminger, Jonas Habrom, Emma Hägele, 
Helena Ziva Hieber, Julia Helene Hieber, Mia Hoch, Philipp Höfer, 
Cedric Jäger, Mika Janouschek, Samuel Lukas, Ben Michalek, 
Clemens Müller, Sophie-Marie Mysliwitz, Jesko Orthen, Christina 
Resch, Alienor Ringholz, Rosalie Rösch, Lena Rudel, Mia Rudel, 
Wiktoria Sajewicz, Noel Santangelo, Sarah Schnobl, Mia Schopf, 
Emily Schweikert, Sarah Seitz, Luisa Streicher, Paul Welzel, Florian 
Ziegler

Herzlichen Dank an unsere Ministranten aus Essingen und Fach-
senfeld.

KGR-Sitzung am Dienstag, 
den 10. März 2026 um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus
Inhaltliche Gestaltung des Kirchenboten
Besuchsdienst „Runde Geburtstage“
Bericht aus dem Gemeinsamen Ausschuss und 
„Seelsorge in neuen Strukturen“
Aktuelles

Kirchenchor – Singen macht glücklich und ist 
gesund!
Am kommenden Dienstag entfällt die Sing-
stunde des Chors. Die nächste Singstunde des 
gemischten Kirchenchors fi ndet am Dienstag, 
den 10. März 2026 um 20.00 Uhr im Ge-
meindehaus in Essingen statt.

SE REMS-WELLAND
Herzliche Einladung zur Gemeindeversamm-
lung der Seelsorgeeinheit Rems-Welland

Liebe Gemeindemitglieder,
unsere Diözese Rottenburg-Stuttgart befi ndet sich im Zukunfts-
prozess „Seelsorge in neuen Strukturen“. Ziel ist es, die kirchliche 
Arbeit langfristig tragfähig zu gestalten und Seelsorge auch in 
Zukunft gut zu ermöglichen. Dazu sollen sich Kirchengemeinden 
bis zum Jahr 2030 zu größeren sogenannten Raumschaften zu-
sammenschließen.
Auch wir in der Seelsorgeeinheit Rems-Welland sind in diesen 
Prozess eingebunden. Wichtig ist: Die konkreten Vorschläge wer-
den vor Ort entwickelt – unter Beteiligung der Gemeinden und 
Gremien.
Deshalb möchten wir Sie herzlich einladen zu einer gemeinsa-
men Gemeindeversammlung der ganzen Seelsorgeeinheit am 
Sonntag, 15. März, im Anschluss an den 10-Uhr-Familiengottes-
dienst in Fachsenfeld. Dort informieren wir ausführlich und freu-
en uns auf Ihre Rückmeldungen.
Um 11.15 Uhr beginnt die Versammlung im Gemeindehaus, an-
schließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen, für das wir Sie 
um Anmeldung bitten.
Zusätzlich fi ndet ein „Eine-Welt“-Verkauf statt.
Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Homepage.
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung.

Einladung
Die Jugend 2000 ist eine weltweite katholische Bewegung von 
Jugendlichen, die den Wunsch im Herzen tragen, den Auftrag des 
Papstes zur Neuevangelisierung zu erfüllen und junge Menschen 
in eine lebendige Christenbeziehung zu führen.
In Deutschland ist sie in acht Diözesen vertreten.

Der gesungene Kreuzweg – Eine spirituelle Reise durch die 
Passion Christi der Jugend 2000 Band.
In 14 Stationen wird das Leiden und die Hoffnung der Passion 
Christi auf ganz besondere Weise lebendig. Mit Liedern von Ul-
rike Zengerle und Impulsen von Julia Denzel. Der Kreuzweg wird 
durch die Musik und den mehrstimmigen Gesang zu einer be-
wegenden Gebetsform, die den Glauben auf emotionale und 
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meditative Weise lebendig macht. Die Jugend 2000 Band besteht 
aus ca. 15 Musikern aus der Region Oberschwaben, Ravensburg 
und Horb am Neckar.
Der Kirchenraum wird sich durch die besondere Beleuchtung in 
eine einzigartige Atmosphäre verwandeln.
Herzliche Einladung! Kommen auch Sie vorbei.
Am 29. März 2026 um 19.00 Uhr in die Wallfahrtskirche Ho-
henstadt.

Organisierte Nachbarschaftshilfe
Einsatzleitung: Frau Anita Maier
Stellvertretung: Martina Aßfalg erreichbar unter:
Tel. 07366/9209765 oder 01775/165024
Mail: Organ-NBH.RemsWelland@drs.de

Sprechzeiten im Pfarrbüro:
Das Büro der NBH Rems-Welland ist montags von 9.00 – 11.00 Uhr 
besetzt.
Adresse: Kirchstr. 34, 73434 Aalen-Fachsenfeld

Kath. Pfarramt Herz Jesu Essingen, Heerweg 11, Tel. 202, 
Fax 921317
Öffnungszeiten:
Dienstag und Mittwoch 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr - 17.00 Uhr
E-Mail: herz-jesu.essingen@drs.de
Internet: se-rems-welland.drs.de
Seelsorgeeinheit Rems-Welland:
Administrator Pfarrer Michael Windisch
Tel. 07361/911935, E-Mail: michael.windisch@drs.de
Familienreferentin Karin Specht
E-Mail: karin.specht@drs.de
Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates:
Dr. Daniel Krähmer, Birnenweg 2, 73457 Essingen,
Tel. 07365/390788
Konto der kath. Kirchenpfl ege:
VR-Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 366 001
IBAN: DE28 6149 0150 0035 3660 01
BIC: GENODES1AAV

Neuapostolische Kirche
Freitag, 6. März 2026
20.00 Uhr Jugendchorprobe in Urbach
Sonntag, 8. März 2026
9.30 Uhr Gottesdienst mit Bezirksvorsteher Keck in 
Schw. Gmünd
11.00 Uhr Jugendgottesdienst in Backnang

Dienstag, 10. März 2026
 keine Singstunde Gemeindechor
Mittwoch, 11. März 2026
 20.00 Uhr Gottesdienst mit Bezirksevangelist Kaufmann
Samstag, 14. März 2026
 10.30 Uhr Eltern-Kind-Singen in Aalen
Sonntag, 15. März 2026
 10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst mit Stammapostel Schnei-

der aus Kirchheim/Teck

VEREINSNACHRICHTEN

Abteilung Fußball
Spielbericht 
Oberliga BW
Samstag, 28.02.2026, 14.30 Uhr
TSV Essingen – Türkspor Neckarsulm 0:0
Abwehrreihen dominieren: Keine Tore in Es-
singen

Zweites Unentschieden im neuen Jahr für den TSV Essingen: 
Beim Heimspiel gegen Türkspor Neckarsulm waren Torraum-
szenen auf beiden Seiten Mangelware. Unter dem Strich stand 
eine leistungsgerechte Nullnummer.
Essingens Trainer Simon Köpf musste seine Startelf aufgrund der 
Sperre von Kapitän Janik Wiedmann umstellen. Benjamin Dudda 
rückte auf dem offensiven Flügel in die Mannschaft, Erman Kilic 
bekleidete die Position rechts in der Viererkette. Darüber hinaus 
startete Leon Leuze auf der linken Abwehrseite, Besnik Koci 
nahm dafür zunächst auf der Bank Platz. „Wir wollten mit Leon 
etwas mehr Geschwindigkeit auf dieser Position haben. Besnik 
hat es zuletzt gut gemacht, konnte aber in der vergangenen Wo-
che nicht trainieren.“
Dass die Partie gegen Türkspor Neckarsulm – eines der form-
stärksten Teams der Oberliga – ein schwieriges Unterfangen 
werden würde, war klar. Und genau das zeigte sich auch den 
knapp 160 Zuschauern in der Carento-Arena. Köpf hatte im Vor-
feld vor den gefährlichen Umschaltmomenten des Aufsteigers 
gewarnt. Seine Mannschaft hatte offenbar gut zugehört, denn der 
TSV ließ die Gäste in der Offensive nicht zur Entfaltung kommen. 
Auf der anderen Seite taten sich aber auch die Essinger schwer, 
gefährlich ins letzte Drittel zu kommen. So entwickelte sich ein 
Spiel zwischen den Strafräumen ohne große Highlights. Köpf ana-
lysierte: „Beide Mannschaften haben es defensiv richtig gut ge-
macht. Es war sehr schwer, zu Torchancen zu kommen.“
Einen etwas gefährlichen Abschluss verbuchte Türkspors Danis 
Dipa in der zehnten Minute, Jerome Weisheit war auf dem Pos-
ten. In der 20. Minute fand die Freistoßfl anke von Gökalp Kilic 
den Kopf von Patrick Auracher, doch die Kugel ging deutlich am 
Tor vorbei. Gegen Ende des ersten Durchgangs dann noch zwei 
Annäherungen des TSV: Zunächst versuchte es Gökalp Kilic mit 
einem Volleyschuss aus der Distanz, den Gästetorwart Kevin 
Rombach parierte. Kurz darauf fl ankte Auracher auf Lennart Ru-
ther, doch dessen Kopfball war zu schwach, um Rombach in 
Bedrängnis zu bringen.
Im zweiten Durchgang dasselbe Bild. Die wenigen Chancen ge-
hörten weiterhin den Gastgebern. In der 73. Minute kam Jannik 
Pfänder aus dem Rückraum zum Abschluss, traf den Ball aber 
unsauber. In der Nachspielzeit dann die wahrscheinlich größte 
Gelegenheit des Spiels, als Pfänder sich körperlich robust behaup-
tete und auf Ruther fl ankte. Dieses Mal köpfte er gut aufs Tor, doch 
Rombach verhinderte mit einem Refl ex den späten Siegtreffer. 
„Das hätte noch der Lucky Punch für uns sein können. Aber ins-
gesamt geht das Ergebnis völlig in Ordnung“, so Köpf.
Positiv erwähnt werden darf noch das Oberligadebüt von Youngster 
Daniel Dambacher, der in der 86. Minute eingewechselt wurde. „Er 
bringt körperlich schon gute Voraussetzungen mit, hat ein ordent-
liches Tempo. Er macht es insgesamt gut und hat sich den Einsatz 
verdient“, so Köpf über Dambacher. Unter dem Strich stand mit 
dem 0:0 das jahresübergreifend vierte Unentschieden in Folge für 
den TSV Essingen. Am kommenden Samstag gastiert die Köpf-Elf 
im Stadion an der Hohenstaufenstraße in Göppingen.
TSV: Weisheit – E. Kilic, Auracher, Ruther, Leuze (64. Koci) – Funk – 
Dudda, Pfänder, G. Kilic (77. Bux), Abele (86. Dambacher) – Groiß

Ergebnisse Testspiele:
SSV Aalen – SGM Lautern-Essingen I 8:0
FC Germania Bargau – SGM Lautern-Essingen I 2:1

Nichts verscheucht böse Träume 
schneller als 
das Rascheln 
von bedrucktem Papier.
Cornelia Funke
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SGM Lautern-Essingen II – TV Lindach� 0:0

Vorschau
Oberliga BW
Samstag, 07.03.2026, 14.00 Uhr
1. Göppinger SV – TSV Essingen
Die Köpf-Elf muss am kommenden Samstag in Göppingen an-
treten. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Der Absteiger aus 
der Regionalliga hat sich wieder ins Mittelfeld der Tabelle ge-
kämpft und zeigt eine aufsteigende Form. Der TSV dagegen 
wartet nach vier Remis in Folge wieder auf einen Sieg.

Kreisliga A1
Sonntag, 08.03.2026, 15.00 Uhr
TSV Heubach – SGM Lautern-Essingen I
Auch in der Kreisliga A geht es mit dem Spielbetrieb wieder wei-
ter. Für die SGM I wäre es gleich wichtig, wieder mit einem po-
sitiven Ergebnis zu starten, um im Kampf um die Meisterschaft 
im Rennen zu bleiben.

Testspiel
Samstag, 07.03.2026, 14.00 Uhr
SGM Lautern-Essingen II – TSGV Waldstetten II

Abteilung Badminton
Jeden Freitag ist in der Schönbrunnenhalle von 
19.00 bis 20.00 Uhr Kinder- und Jugendtraining.
Anschließend von 20.00 bis 22.00 Uhr für alle ab 
18 Jahre.
Neugierige, die einmal reinschnuppern wollen, 
sind gerne willkommen.

Abteilung Kegeln
14. Spieltag Verbandsliga Württemberg Herren
Fire Pins Essingen I (3517:3474) SG Aulendorf I
� 4:4 
Bester Spieler: Andrè Szautner � 617:510 (4:0)

Weitere Ergebnisse:
Markus Milz	�  609:528 (4:0)
Dejan Markovski	�  605:610 (1,5:2,5)
Heiko Schmidt	�  579:617 (2:2)
Zeljko Valjetic/
Thomas Fedyna	�  558:622 (1:3)
Zeljko Skrobot	�  549:587 (0:4)

14. Spieltag Regionalliga Ostalb Hohenlohe Herren
Fire Pins Essingen II 4:4 (3336:3276) KC Schrezheim II
Bester Spieler: Udo Hilf � 600:529 (3:1)
Weitere Ergebnisse:
Alexander Schlosser	�  573:531 (3:1)
Horst Angerbauer	�  536:547 (2:2)
Andrè Szautner	�  573:569 (1:3)
Andreas Schmid	�  519:541 (1:3)
Timo Sauter	�  535:559 (2:2)

12. Spieltag 2. Bezirksliga Ostalb Hohenlohe
Fire Pins Essingen IV g. 2:6 (3005:3151) KC Schrezheim III g.
Bester Spieler: Tobias Czapla � 564:461 (3:1)
Weitere Ergebnisse:
Christian Diehl		�  469:518 (2:2)
Marc Höfer	�  455:561 (0:4)
Renè Jaschitschek		�  499:500 (3:1)
Petra Miske	�  489:565 (0:4)
Thomas Unger	�  529:546 (2:2)

12. Spieltag Verbandsliga Württemberg Frauen
Fire Pins Essingen I 7:1 (3335:3255) VfL Sindelfingen
Beste Spielerin: Anja Fäßler � 587:553 (4:0)
Weitere Ergebnisse: 
Daniela Röhm		�  550:542 (2:2)
Larissa Abele	�  564:551 (2:2)
Janina Stanonik		�  562:596 (0:4)
Bianca Schlosser	�  546:482 (3:1)
Natalie Bornkessel	�  526:531 (3:1)

12. Spieltag Oberliga Nordwürttemberg Frauen
Fire Pins Essingen II 5:3 (3156:2643) KC Schrezheim III
Beste Spielerin: Sandra Röhberg � 547:549 (1:3)

Weitere Ergebnisse:
Melanie Pavkovic	�  519:500 (2,5:1,5)
Hanna Butschek	�  517:534 (0:4)
Tanja Hatzelmann	�  525:508 (3:1)
Karin Pohl	�  543:552 (2:2)
Bianca Milz	�  505:0 (4:0)
Zwei Spieltage vor Saisonende steht unsere 2. Frauenmannschaft 
bereits als Meister der Oberliga fest.

Die Mannschaft der Woche präsentiert Ihnen die Firma ASTRA 
Straßen- und Tiefbau:
Andrè Szautner 617, Markus Milz 609, Dejan Markovski 605, Udo 
Hilf 600, Anja Fäßler 587, Heiko Schmidt 579 Gesamt: 3597
Vorschau:
08.03.2026 13.00 Uhr Fire Pins Frauen : TSV Denkendorf, WKBV 
Pokal
07./08.03.2026 Bezirksmeisterschaften U14 und U19 in West-
hausen an 10.00 Uhr

Einladung zur ordentlichen Abteilungsversammlung
am 11.03.2026 um 20.00 Uhr in der Kegelbahngaststätte des 
TSV Essingen
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Berichte

- Abteilungsleiter
- Kassiererin
- Kassenprüfer
- Sportwarte

3. Entlastungen
4. Neuwahlen
5. Anträge
6. Verschiedenes
Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen.
Mit sportlichem Gruß, Die Abteilungsleitung

Schönbrunn Narren
Abteilungsversammlung der Schönbrunn Narren des TSV Es-
singen
Wir laden alle Mitglieder und Interessierte zur Abteilungsver-
sammlung der Schönbrunn Narren am Donnerstag, den 
26.03.2026 um 19.00 Uhr ins Vereinsheim – Jugendraum – ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Feststellung satzungsgemäßer Einladung
3. Freigabe der Tagesordnung
4. Bericht Abteilungsteam
5. Bericht Kassier
6. Entlastungen
7. Wahlen
8. Sonstiges
9. Anträge
Anträge und Vorschläge zur Tagesordnung bitte bis Do., 
19.03.2026 beim Abteilungsteam per E-Mail an 
sbne@tsvessingen.de schriftlich einreichen.

TSV Lauterburg 1948
Einladung zur Generalversammlung am 20.3.2026 
um 20.00 Uhr in unserer TSV-Halle in Lauterburg.
Hallenöffnung: 19.00 Uhr – mit der Möglichkeit, 
eine Verköstigung einzunehmen.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht des Vorstandes

	 3. 	Bericht der Schriftführerin
	 4. 	Kassenbericht
		 1. Revisionsbericht
	 5. 	Abteilungsberichte
	 6. 	Mitgliedsbeitragsanpassungen
	 7. 	Anträge
	 8. 	Grußworte Gemeindeverwaltung und Entlastungen
	 9. 	Wahlen
	10.	Ehrungen
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	11.	Diskussion möglicher Hallenanbau
	12.	Sonstiges

Anträge müssen in schriftlicher Form eine Woche vor der Ver-
sammlung beim Vorstandsmitglied Sven Koch eingegangen sein.
Anträge, die nach dieser Frist eingehen, können nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Der TSV Lauterburg freut sich auf Ihr Kommen.

LAC Essingen
Justin Hopfensitz feiert Debüt bei den Aktiven
Leichtathletik: Deutsche Hallen-Meisterschaften 
mit Beteiligung des LAC Essingen

Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in 
Dortmund hat der erst 17-jährige Justin Hopfen-
sitz sein Meisterschaftsdebüt bei den Aktiven ge-
feiert. Obwohl noch in der U20 startberechtigt, 

stellte sich der Bundeskaderathlet des LAC Essingen der nationa-
len Konkurrenz im Dreisprung – und hinterließ dabei einen star-
ken Eindruck. Hopfensitz hatte sich mit überzeugenden Leis-
tungen bei den Deutschen U20-Meisterschaften für die 
Titelkämpfe qualifiziert. Allein die Vorstellung der einzelnen Ath-
leten vor großer Kulisse war für den Nachwuchsspringer ein be-
sonderes Erlebnis. Im Wettkampf war ihm die Anspannung zu-
nächst anzumerken: Nach zwei Fehlversuchen stand der junge 
Athlet unter Druck. Doch im dritten Versuch bewies er Nerven-
stärke und landete bei ordentlichen 14,23 Metern. Als Zehnter 
sicherte er sich damit mindestens noch einen weiteren Versuch. 
Nach dem vierten Versuch fehlten ihm lediglich knapp 34 Zenti-
meter zum Finaleinzug der besten acht.

Als jüngster Starter im gesamten Teilnehmerfeld durfte sich Justin 
Hopfensitz schließlich über einen hervorragenden 10. Platz freu-
en – ein gelungenes Debüt auf nationaler Aktivenbühne und ein 
vielversprechendes Signal für die kommenden Jahre. „Wir sind 
stolz auf Justin, der sich bei seinem Debüt auf dieser nationalen 
Bühne hervorragend präsentiert hat“, betonte Andreas Deuschle 
nach dem Wettkampf. „Gerade als jüngster Teilnehmer im Feld 
eine solche Leistung abzurufen, verdient großen Respekt.“

Silber für LAC Essingen – Württembergische Mehrkampfmeis-
terschaften der Leichtathleten in Ulm
Bei den Württembergischen Meisterschaften in der Messe Ulm 
traf sich die Mehrkampf-Elite des Landes, um in den Disziplinen 
Sieben- und Fünfkampf die Titelträgerinnen und Titelträger der 
verschiedenen Altersklassen zu ermitteln. An zwei intensiven 
Wettkampftagen zeigten die Athletinnen und Athleten starke Leis-
tungen. Auch die Starter des LAC Essingen überzeugten mit 
großem Einsatz, sicherten sich eine Silbermedaille und stellten 
darüber hinaus zahlreiche persönliche Bestleistungen auf.

Philipp Sturm belohnt sich mit Silber
Mit Philipp Sturm, Jacob von Cube und Kian Janouschek ging das 
U18-Team des LAC im Siebenkampf an den Start. Am ersten Wett-
kampftag überzeugte das Trio mit starken Einzelleistungen – 
musste jedoch auch einen herben Rückschlag verkraften. Heraus-
ragend präsentierte sich Philipp Sturm. Nach einem glänzenden 
Stabhochsprung mit übersprungenen 4,70 Metern setzte sich der 
Essinger an die Spitze des Feldes und ging mit 2.780 Punkten als 
Führender in den zweiten Wettkampftag. Zuvor hatte er bereits 
drei persönliche Bestleistungen aufgestellt: 7,52 Sekunden über 
60 m, 5,87 m im Weitsprung sowie starke 13,47 m im Kugelsto-
ßen. Auch Kian Janouschek zeigte einen überzeugenden Auftakt. 
Mit 2.329 Punkten belegte er nach Tag eins Rang sechs. Besonders 
erfreulich: persönliche Bestleistungen im Weitsprung mit 5,61 m 
sowie im Kugelstoßen mit 11,76 m. Pech hatte hingegen Jacob 
von Cube. Bis zu seiner verletzungsbedingten Aufgabe nach drei 
Disziplinen lag auch er gut im Rennen. Mit zwei persönlichen 
Bestleistungen über 60 m in 7,74 Sekunden und 5,46 m im Weit-
sprung sowie starken 11,73 m im Kugelstoßen unterstrich er sein 
großes Potenzial, musste den Wettkampf jedoch vorzeitig been-
den. Am zweiten Wettkampftag war leider nur noch Philipp Sturm 
für den LAC am Start. Über 60 m Hürden, im Hochsprung sowie 
im abschließenden 1.000-Meter-Lauf mobilisierte er noch einmal 
alle Kräfte, um sich eine Medaille zu sichern. In 9,30 Sekunden 
über die Hürden (681 Punkte) und mit übersprungenen 1,60 Me-
tern im Hochsprung (464 Punkte) festigte Sturm Rang zwei vor 
dem finalen Lauf über 1000 m. Mit einem Vorsprung von 160 
Punkten auf den Bronzerang ging er kontrolliert in die abschlie-
ßenden 6,5 Runden in der Ulmer Messehalle. Mit der fünftbesten 
Laufzeit sicherte er sich am Ende mit insgesamt 4.565 Punkten 
überraschend, aber hochverdient die Silbermedaille und krönte 
damit seine Hallensaison mit der dritten Silbermedaille in diesem 
Winter. Zugleich setzte Philipp Sturm damit die erfolgreiche Mehr-
kampftradition des LAC eindrucksvoll fort.

Gölz überzeugt mit starkem Fünfkampfergebnis
Zum Abschluss der Hallensaison stellte sich Elisabeth Gölz der 
Herausforderung des Mehrkampfes. Im Fünfkampf der weibli-
chen U18 zeigte Elisabeth Gölz vom LAC Essingen einen starken 
Auftritt und belohnte sich mit einer neuen persönlichen Bestleis-
tung. Gleich zum Auftakt setzte sie über 60 Meter Hürden ein 
Ausrufezeichen: In 9,58 Sekunden erzielte sie 752 Punkte – per-
sönliche Bestzeit und eine hervorragende Ausgangsbasis für den 
weiteren Wettkampf. Im anschließenden Kugelstoßen mit 7,82 
Metern (388 Punkte) galt es, Schadensbegrenzung zu betreiben, 
ehe sie in ihren stärkeren Disziplinen wieder wichtige Zähler 
sammeln konnte. Im Hochsprung übersprang Gölz 1,52 Meter 
und verbuchte dafür starke 644 Punkte. Mit 5,17 Metern im Weit-
sprung (606 Punkte) – dem fünftbesten Ergebnis aller Starte-
rinnen – startete die Essingerin ihre Aufholjagd und arbeitete sich 
im Klassement deutlich nach vorne. Zum Abschluss bewies sie 
über 800 Meter noch einmal großen Kampfgeist. In Saisonbest-
zeit von 2:49,28 Minuten sicherte sie sich weitere 471 Punkte. 
Am Ende standen 2.901 Punkte zu Buche – eine neue persönli-
che Bestleistung und ein großartiger 10. Platz in einem starken 
Teilnehmerfeld.
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Skiclub Essingen
SCE rockt das Montafon
Von der Piste zur Party - Mit 3 Highlights: 
geniales Wintersportgebiet, Après-Ski-Party 
mit Mickie Krause und für VfB-Fans: Legenden!

Es ist wieder so 
weit – der Skiclub 
Essingen erobert 
das Silvretta Mon-
tafon!
Lust auf einen un-
vergesslichen Tag 
voller Schnee, 
Spaß und VfB-Fee-
ling? Am Samstag, 
28.03.2026, fahren 
wir gemeinsam in 
die Silvretta Mon-
tafon. Perfekt für 
Ski, Snowboard, 
Spaziergänge oder 
pure Party! Neben 
traumhaften Ber-
gen und Skifahren 
gibt es ein volles 
Programm. Ob auf 
Ski, Snowboard, 
mit Wanderschu-

hen oder als Partygast, hier findet jeder genau das Richtige! 
Jetzt anmelden auf www.sc-essingen.de.

Volleyball - Heimspiel zum Saisonabschluss
Die zu dieser Saison neu gegründete Herrenmannschaft des SC 
Essingen bestreitet am Samstag, den 07.03.26 ihr Saisonfinale in 
der heimischen Schönbrunnenhalle. Angesetzt sind 2 Spiele, be-
ginnend ab 11.00 Uhr. Mit 2 Siegen könnte sich die Mannschaft 
noch für die Relegation zum Aufstieg qualifizieren.
Also Daumen drücken und anfeuern! - Wir freuen uns auf euch.

SCE-Radtour 2026 nach Ulm
Auch dieses Jahr bietet der Skiclub Essingen (SCE) wieder eine 
traditionelle, mehrtägige SCE-Frühjahrs-Radtour an. Nachdem in 
den vergangenen zwei Jahren die Donaulandschaft um Dillingen 
und Donauwörth erkundet wurde, ist dieses Jahr die Gegend um 
Ulm im Programm.
Zeitpunkt: Donnerstag, den 11. Juni bis Sonntag, den 14. Juni 2026
Gestartet wird in Essingen, und dann geht es über Aalen, Heiden-
heim, Eselsburger Tal, Charlottenhöhle, Lonetal und Thalkirchen 
nach Ulm. Dort ist für drei Nächte ein stadtnahes Hotel gebucht.
Am zweiten Tag wird Günzburg besucht. Von dort geht es entlang 
der Günz bis Elzee weiter. Über Weißenhorn und entlang der Iller 
wird es zurück nach Ulm gehen.
Der dritte Tag wird die Gruppe entlang der Blau zum Blautopf in 
Blaubeuren führen und anschließend zur Sontheimer Höhle. 
Durch das schöne Tal der Kleinen Lauter und entlang der Blau 
wird es zurück nach Ulm gehen.
Für die Rückfahrt am Sonntag nach Essingen ist eine relativ di-
rekte Tourenführung vorgesehen. Diese wird über den Michels-
berg, Jungingen, Dornstadt, ein Stück Lonetal, Gerstetten und 
Gnannenweiler nach Hause führen.
Für die täglichen Radtouren von 65 bis 80 km ist eine solide 
Fitness und die Erfahrung des Radelns in einer Gruppe notwen-
dig. Aus versicherungstechnischen Gründen ist die Teilnahme nur 
für Mitglieder des Skiclubs Essingen möglich.
Anmeldeschluss ist der 10. April 2026. Die maximale Teilnehmer-
zahl beträgt 25.
Nähere Angaben und das Anmeldeformular zu dieser Radtour 
stehen auf der Homepage des Skiclubs Essingen (www.sc-essin-
gen@de).

Anstehende Ausfahrten für 2026
- 15.03.26 Vereinsmeisterschaften 2026
- 28.03.26 SCE rockt das Montafon - Anmeldeschluss 07.03.26
- 16.04.26 - 19.04.26 Saisonabschluss Stubai
Für weitere Informationen und Anmeldung schaut auf die Home-
page des Skiclubs www.sc-essingen.de

Senior*innentreff
Wetterabhängig: Radtour/Wandern/Sonstige 
Unternehmungen
Treffpunkt: donnerstags, 13.30 Uhr an der 
Schönbrunnenhalle

Weitere Infos bei Gerhard Drechsel (Tel. 920232) und Helmut 
Ilzhöfer (Tel. 6332)

Hallentraining
Skizwerge/Eltern-Kind Turnen	 > dienstags 16.00 – 17.00 Uhr in 

der Remshalle
Volleyball 14 – 18 Jahre	 > mittwochs 19.00 Uhr in der 

Schönbrunnenhalle
Volleyball ab 18 Jahre	 > mittwochs 20.15 Uhr in der 

Schönbrunnenhalle
Skigymnastik ab 18 Jahre	 > freitags 20.00 Uhr in der 

Schönbrunnenhalle 
Nordic Walking
Treffpunkt: samstags, 14.30 Uhr, am Parkplatz Teußenberg
Weitere Informationen unter www.sc-essingen.de

Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen
Theater der Stadt Aalen
11. März 2026
Mats & Milad oder Nachrichten vom Arsch der Welt

Mats zieht mit ihrer Mutter von der 
Großstadt Berlin in eine Kleinstadt 
im ländlichen Raum, um Omi im 
Alltag zu unterstützen. Doch das 
neue Leben bringt einiges durch-
einander. Neue Schule, neue Mit-
schülerinnen, eine Mädchenclique 
macht ihr den Alltag schwer.
Doch dann lernt sie Milad kennen 
und alles wird anders. Gemein-
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sam ziehen sie um die Häuser und eine innige Freundschaft ent-
steht. Aber die unbeschwerte Zeit währt nicht lange, denn das 
Komitee „Besorgte Bürger“ protestiert gegen die Nutzung des 
Sportheims als Flüchtlingsunterkunft, und durch die Herkunft 
seiner Eltern gerät auch Milad ins Zentrum des Konflikts. Und 
dann flirtet ihn auch noch die beliebte Alex an und Mats ist voller 
Zweifel.
Ein Theaterstück über Mut, Freundschaft, Ausgrenzung und das 
Erwachsenwerden, aber eben auch darüber, dass wir jeden Tag 
aufs Neue entscheiden können, wie das Morgen aussehen soll. 
Die Bühnenfassung nach dem Roman von Eva Rottmann stammt 
von Tina Brüggemann und Alexandra Stölzl. 
Die Theatervorstellung ist ein Angebot der Kulturinitiative aus-
schließlich für Schülerinnen und Schüler der Parkschule Essingen. 
Wir danken für die großzügige Unterstützung durch die Bürger-
stiftung Essingen!

Liederkranz Essingen
Chorproben
immer dienstags von 20.00 bis 21.30 
Uhr im Vereinszimmer der Remshalle
Nächste Probe ist am 10. März
Komm vorbei - lern uns kennen - sing 
mit oder hör einfach nur zu; wir proben 

gerade auf unser Konzert 

Karten für das Chorkonzert „Augenblicke‘‘
gibt es bei Getränke Meyer, Blumenstüble Doris und unter karten.
liederkranz@gmx.de sowie am Probentag am Dienstag. Es wirken 
mit Chor ConBrio vom Liederkranz Hülen, Chor Atemlos vom 
Liederkranz Essingen und zum Start der Kinderchor des Lieder-
kranzes Essingen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mitgliederversammlung des Liederkranzes Essingen
findet am Dienstag, 24. März 2026 im TSV-Vereinsheim in Essin-
gen statt.
Wir beginnen um 18.00 Uhr mit den Ehrungen langjähriger Mit-
glieder, danach folgt die Mitgliederversammlung.
Wir freuen uns auf zahlreiche aktive und passive Mitglieder sowie 
Gäste.

Liederkranz Lauterburg
Am Dienstag, dem 10. März ist wie gewohnt 
Chorprobe. Wegen Belegung des Dorfhauses 
findet die Probe im evangelischen Gemeinde-
saal statt. Beginn ist wie immer um 20.00 Uhr.
Am Mittwoch, dem 11. März ist wieder ab 
16.30 Uhr Kinderchor im Dorfhaus.

Posaunenchor Essingen
Start der Jungbläserausbildung
Der Posaunenchor Essingen startet mit einer neuen Jungbläser-
gruppe! Wer Lust hat, ein Blechblasinstrument zu lernen und Teil 
einer lebendigen, musikalischen und christlichen Gemeinschaft 
zu werden, ist herzlich eingeladen.
Dich erwartet abwechslungsreicher Unterricht in der Gruppe, 
dazu Workshops, Aktionen und Auftritte. Der Unterricht sowie die 
Leihinstrumente sind kostenfrei.
Am Samstag, 21. März, findet von 13.00 bis 16.00 Uhr unser 
Schnuppernachmittag im evangelischen Gemeindehaus (Rat-
hausgasse 21) statt – die perfekte Gelegenheit, Instrumente aus-
zuprobieren und den Posaunenchor kennenzulernen.
Mit einem Infoabend am Montag, 23. März ab 18.30 Uhr startet 
dann die Jungbläserausbildung.
Alle ab 8 Jahren – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – sind 
herzlich willkommen!

Ortsgruppe Essingen
Zweitägige HW‑1‑Wanderung
Am 3. und 4. Oktober 2026 lädt der Albverein zu einer eindrucks-
vollen Tour auf dem Hauptwanderweg 1 ein. Von Weißenstein 
geht es über Messelstein, Kuchalb und Maierhalde zum Wasser-
berghaus, wo wir gemeinsam übernachten. Am zweiten Tag 
wandern wir weiter nach Gruibingen – mit herrlichen Ausblicken 
auf Filstal und Dreikaiserberge.
Strecken: Tag 1: ca. 24 km/700 Hm; Tag 2: ca. 14,5 km/340 Hm
Teilnehmerzahl: ca. 20 Personen
Übernachtung: Wasserberghaus in Doppel- und Mehrbettzimmern
Anmeldung bis 10. März/Infos: steffi.endig@gmx.de

Einladung zur Mitgliederversammlung 2026
Liebe Mitglieder des Albvereins,
das Vorstands-Team der Ortsgruppe Essingen lädt zur Mitglieder-
versammlung am Freitag, den 20.3.2026, um 18.00 Uhr, im Gast-
hof Rose in Essingen ein. Wir bitten um Anmeldung bis Montag, 
den 16. März. Anträge können bis zum 17. März 2026 unter  
savogessingen-vorstand@web.de oder bei Antje Schwark, Heer-
weg 36, 73457 Essingen, eingereicht werden.
Tagesordnung:
	 1.	Begrüßung durch den Vorstand
	 2.	Feststellung der form- und fristgemäßen Einladung sowie	

Feststellung der Beschlussfähigkeit
	 3.	Totenehrung
	 4.	Berichte

4.1	 des Vorstands-Teams
4.2	 der Kassiererin und der Kassenprüfer

	 5.	Aussprache
	 6.	Entlastung
	 7.	Berichte der Fachwarte
	 8.	Ehrungen
	 9.	Anträge
	10.	Sonstiges
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen und verbleiben 
bis zum 20. März.
Mit freundlichem Gruß, euer Vorstands-Team Antje, Steffi und Timo
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Schützenverein Lauterburg
Jahreshauptversammlung
Am Freitag, den 27. März 2026 fi ndet um 18.30 
Uhr im Schützenhaus in Lauterburg unsere 
diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 
Hierzu laden wir herzlich ein.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Totengedenken

3. Bericht der 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Schriftführerin
5. Bericht des Schützenmeisters
6. Bericht des Schatzmeisters

a.) Kassenbericht
b.) Kassenprüfer
c.) Entlastung des Vorstands

7. Vorstellung neue Gebührenordnung
a.) Diskussion
b.) Beschlussfassung

8. Aufruf aktives Vereinsleben
9. Sonstige Anträge
10. Ehrungen
11. Wahlen

a.) Stellvertretende/r Vorsitzende/r
b.) Jugendleiter/in
c.) 2-3 Beisitzer

12. Verschiedenes 
Anträge können bis spätestens 20. März 2026 bei der 1. Vorsit-
zenden Diana Schubert, Lauterburg, Utzenbergblick 9, 73457 
Essingen oder unter vorstand@sv-lauterburg.de schriftlich ein-
gereicht werden.
Mit der neuen Gebührenordnung gibt es ein wichtiges Thema zu 
diskutieren und beschließen. Wir möchten diese Änderung gerne 
auf möglichst breiter Basis begründen. Daher freuen wir uns über 
eine möglichst zahlreiche Teilnahme. Vor dem offi ziellen Teil ist 
ein gemeinsames Essen vorgesehen. Um Rückmeldung zur bes-
seren Planbarkeit wird gebeten.
Ausblick:
Im März nehmen wir mit mehreren Teilnehmern und in verschie-
denen Disziplinen an der diesjährigen Kreismeisterschaft teil.
Termine:
Jeden Mittwoch von 18.00 - 20.00 Uhr reguläres Training im 
Schützenhaus in Lauterburg. Interessenten am Bogenschießen 
können sich zur Terminvereinbarung unter bogen@sv-lauterburg.
de melden. Für private Feiern im Clubhaus oder in der Schieß-
halle bitte per E-Mail unter miete@sv-lauterburg.de anfragen.

Landfrauenverein Essingen/Lauterburg
Tanz mit – bleib fi t
Wir laden euch ein am Freitag, 20.03.2026 um 
18.30 Uhr zum Tanzen im Kreis mit Andrea 
Zube in der guten Stube, Altenbegegnungs-
stätte Essingen.
Die Vorstandschaft

Reit- und Fahrverein Essingen u. U.
Einladung zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung 2026
Der Reit- und Fahrverein Essingen u. U. e. V. 
lädt hiermit alle Mitglieder zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung am Montag, den 30. 
März 2026 um 19.30 Uhr auf der Anlage des 

Reit- und Fahrvereins Essingen recht herzlich ein.
Folgende Themen stehen auf der Tagesordnung:
1.) Begrüßung
2.) Berichte

2.1 des Vorstandes
2.2 des Schriftführers
2.3 der Schatzmeisterin
2.4 der Kassenprüfer
2.5 der Sportwartin

3.) Aussprache über die Berichte
4.) Entlastungen

4.1. der Schatzmeisterin
4.2. des Gesamtvorstandes

5) Wahlen
Zur Wahl stehen:
• 2. Vorstandsvorsitzender
• Referent für Bauwesen und Technik
• Sportwart
• 4 Beisitzer
6.) Anträge
Anträge an die Mitgliederversammlung sind schriftlich bis 
22.03.2026 an den 1. Vorsitzenden zu versenden.
7) Verschiedenes
8.) Ehrungen fi nden im Anschluss statt
Mit großer Vorfreude erwarten wir Ihr reges Interesse und Ihr 
zahlreiches Erscheinen zu unserer Versammlung.

Förderverein der Musikschule Essingen
Jahreshauptversammlung
Datum: 11.03.2026
Uhrzeit: 18.00 Uhr 
Ort: Aula der neuen Musikschule Essingen (Amselweg 18)
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Musikschulleiters, Herrn Vogelmann
3. Bericht der Kassiererin, Frau Mayer
4. Antrag auf Entlastung des Vorstands
5. Wahl der/des Vorsitzenden
6. Veranstaltungen, Anschaffungen im Jahr 2026
7. Sonstiges

SONSTIGES

Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg

Einladung zur Vortragsreihe
„Leben mit Sehbehinderung“
Einladung zur Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. lädt 
zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Leben mit Seh-
behinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder per Telefon, ein. 
Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet ein und stellt die Be-
troffenen, aber auch die Angehörigen und Freunde, vor große 
Fragen und Herausforderungen. Mit der Vortragsreihe möchten 
wir dem genannten Personenkreis Informationen geben, wie ein 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben trotz Sehbehinde-
rung möglich ist.
Termin: 11.3.2026
Referent: Herr Robert Rupprecht Feelware BV
Thema: Barrierefreie Haushaltsgeräte – Bedienung und Hand-
habung
Zeit: Von 19.00 – 20.30 Uhr
BSV Württemberg e. V. lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Mee-
ting ein.
Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“ 2026
Link zum Beitreten des Zoom Meetings:
Schnelleinwahl
+496950500952,,85858293801# Deutschland
+496950502596,,85858293801# Deutschland
https://us06web.zoom.us/j/85858293801
Meeting-ID: 858 5829 3801
Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle unter 
Tel. 0711/21060-0 oder per E-Mail vgs@bsv-wuerttemberg.de, 
an. Sie erhalten dann vor der Veranstaltung den Link zur Zoom-
konferenz.
BSV Württemberg e. V., Lange Str. 3, 70173 Stuttgart,
https://www.bsv-wuerttemberg.de/



Bund Deutscher Pfadfinder
Erlebnisfreizeiten für Kinder und Jugendliche
Freie Plätze in den Pfingstferien!
Die Pfingstferien rücken näher – für Kurzentschlossene gibt es 
noch freie Plätze bei abwechslungsreichen Erlebnisfreizeiten des 
Arbeitskreis ökologische Kinder- und Jugendfreizeiten.
Für Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren bietet ein Trekking-
abenteuer auf dem Soonwaldsteig echte Outdoor-Erlebnisse. 
Auch bei der Trekkingfreizeit in den Bergen Italiens (ab 16 Jah-
ren) sind noch Anmeldungen möglich. Eine erlebnisreiche Woche 
auf einem Zeltplatz direkt am Bodensee bei Konstanz erwartet 
Jugendliche ab 13 Jahren.
Kinder zwischen 9 und 13 Jahren können auf dem Zeltplatz 
„Holzweiher“ in Oberschwaben bei Zirkus Pfingsten eine Woche 
lang Zirkusluft schnuppern. Bewegungsfreudige 12- bis 13-Jähri-
ge erleben gemeinsam mit fünf Zwergeseln ein besonderes Wan-
derabenteuer beim Eseltrekking Pfingsten. Wen es weiter in den 
Süden zieht, der findet noch freie Plätze bei der Korsika Kids-
Freizeit für 9- bis 13-Jährige.
Wer in den Pfingstferien schon verplant ist, kann im Sommer 
noch auf ein großes Angebot an aufregenden Freizeiten in 
Deutschland und ganz Europa zurückgreifen.
Ausführliche Informationen zu den Freizeiten gibt es unter www.
ak-freizeiten.de oder direkt beim AK ökologische Freizeiten, 
Grafenberger Str. 25, 72658 Bempflingen, Tel. 07123/3606565, 
info@ak-freizeiten.de.

Wir versorgen 

jetzt auch in 

Essingen!

Wir suchen: 
Haus in Randlage oder in kleinem Ort. 

www.klammer-waibel.de 
Telefon: 0 71 75 / 92 23 95

Motorsägenkurs
in Neuler

Webseminar: Do., 26.03.2026, 18.00 - 21.30 Uhr
Praxis: Sa., 28.03.2026, 8.00 - 12.30 Uhr oder 13.00 - 17.30 Uhr

www.euroforst.de         01 60/96 45 51 90          Guse        190,– €

Politische Anzeige:
Auftraggeber ist der CDU Kreisverband Ostalb, Landtagswahl BW am 8. März. 
Weitere Infos per QR-Code.

Appartement/Kursuite zu vermieten!
Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.
Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung Schreiner, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich.
 Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

– PLATZIERUNGSWÜNSCHE –
WERDEN NACH MÖGLICHKEIT BERÜCKSICHTIGT


